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Städte- und Gemeinderat

Die Fachzeitschrift für Kommunal- und 
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Städte- und Gemeinderat ist die einzige unabhängige 
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt 
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und 
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als Dis-
kussionsforum für neue Entwicklungen in der kommunalen 
Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift Städte- 
und Gemeinderat ist das offizielle Organ des 
Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-West-
falen. Als Spitzenverband kreisangehöriger 
Städte und Gemeinden repräsentiert dieser 
rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nord-
rhein-Westfalen.

Städte- und Gemeinderat enthält 
monatlich aktuelle Informationen 
aus den zentralen Interessenge-
bieten der Kommunalpolitiker 
und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält Städte- und Gemeinderat Sonderseiten, 
die überregional über Produkte und Neuheiten für den kommuna-
len Markt informieren. Der Leser erhält somit einen Überblick über 
Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen 
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit Städte- und Gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW

Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf
Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-287

Ich möchte die Zeitschrift Städte- und Gemeinderat (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.
        gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
        elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt.)
Q
Q

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!

Name/ Vorname/Firma
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Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Ich bezahle             Q  per Bankabbuchung    Q  gegen Rechnung
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EDITORIAL

Seit dem 24. Februar gibt es keine Gewissheiten mehr. An diesem Tag überfielen 
russische Truppen auf Befehl von Wladimir Putin die Ukraine. Seitdem herrscht 
Krieg in Europa. Die Bestürzung ist so groß wie die neue Geschlossenheit des 
Westens. „Wir sind in einer neuen Welt aufgewacht“, kommentierte Außenmi-
nisterin Annalena Baerbock treffend. Wie viele Jahre wir zuvor geschlafen ha-
ben, ließ sie offen. 
Das Leid in der Ukraine ist unerträglich. Der Krieg bringt Tod und Verderben. Das 
Ausmaß der Zerstörung ist verheerend. Und macht deutlich, wie zerbrechlich 
Fortschritt, Zivilisation und Wohlstand sind. „Ohne Frieden ist alles nichts“, hat 
Willy Brandt gesagt. Ein weiser Satz.
Der Krieg hat in Deutschland atemberaubende Auswirkungen: Die Bundesre-
gierung legte in der Außen- und Verteidigungspolitik eine 180-Grad-Wende hin. 
Bei den Grünen geht plötzlich Sicherheit vor Klimaschutz. Millionen verlassen 
die Ukraine, Zehntausende suchen Zuflucht in Nordrhein-Westfalen. 
Die Folgen des Krieges treffen uns unmittelbar: Die Preise für Energie, Benzin und 
Lebensmittel schießen in den Himmel, die Wirtschaftsweisen halten eine Infla-
tionsrate mit einer sechs vor dem Komma für möglich. Alle werden den Gürtel 
spürbar enger schnallen müssen. Das Land steht vor einer schweren Prüfung.
Gleichzeitig gibt es Signale, die Mut und Hoffnung machen. Dabei denke ich 
insbesondere an die überwältigende Hilfsbereitschaft beim Umgang mit den 
Tausenden, die auf ihrer Flucht in NRW gestrandet sind. Die Solidarität in den 
Städten und Gemeinden ist beispielhaft. Zusammen mit Ehrenamtlichen und 
Hilfsorganisationen haben die Kommunen Anlaufstellen eingerichtet, Unter-
künfte organisiert, beim Ankommen und Orientieren in Deutschland unter-
stützt. 
Doch zur Wahrheit gehört auch, dass wir erst ganz am Anfang stehen. Viele 
Familien werden sich dazu entschließen, in Deutschland ein neues Leben auf-
zubauen, wenn ihr altes in Schutt und Asche liegt. Für sie wird es zusätzlichen 
Wohnraum brauchen, ebenso wie Plätze in Schulen und Kitas. Die Kommunen 
stehen damit vor neuen Herkulesaufgaben. Ministerpräsident Hendrik Wüst 
hat ihnen dafür Unterstützung „ohne Wenn und Aber“ zugesagt. Wir werden 
ihn beim Wort nehmen. Gleiches gilt für Innenministerin Nancy Faeser. Bund 
und Land stehen in der Pflicht, den Kommunen dauerhaft und verlässlich die 
Mittel für Unterbringung, Versorgung und Integration zur Verfügung zu stellen.

Zeitenwende

Christof Sommer

Hauptgeschäftsführer StGB NRW

Städte- und Gemeinderat

Ich möchte die Zeitschrift Städte- und Gemeinderat (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.
        gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
        elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt.)



Städte- und Gemeinderat   4/2022 4

 
 
   

Medienarbeit - Schnelleinstieg 
für Bürgermeister
V. Johannes Latsch, 12,8 x 19,4 cm, 98 S., 14,90 Euro, 
Kommunal- und Schul-Verlag, ISBN 978-3-8293-
1744-3

Neben der direkten Bürgerkommunikation über So-
cial Media zählt die klassische Medienarbeit immer 

noch zu den zentralen Säulen der Öffentlichkeitsarbeit einer Verwal-
tung. Neugewählte Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sollten 
bei der Kommunikation auch auf Krisen- oder sogar Katastrophen- 
fälle vorbereitet sein. Dies gilt auch für Neu- und Quereinsteigerin-
nen und -steiger in kommunalen Pressestellen oder Verwaltungsmit-
arbeitende. Das Buch bietet einen praxisorientierten Überblick über 
die Aspekte der kommunalen Medienarbeit.

DIGITAL. KOMMUNAL. 
VERNETZT.
Digitale Modellregionen in Nordrhein-West-
falen, hrsg. v. Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 3. Aufl., DIN 
A4, 85 S., kostenlos herunterzuladen unter  
land.nrw/broschuerenservice 

Mit dem Programm „Digitale Modellregionen“ fördert das Land Nord-
rhein-Westfalen Umsetzungsprojekte aus den Bereichen öffentliche 
Verwaltung/E-Government und digitale Stadtentwicklung/Smart 
City/Smart Region. Die Broschüre informiert über das Programm 
und die Projekte, die durch die Übertragbarkeit der Lösungen allen 
nordrhein-westfälischen Kommunen zugutekommen.

Friedhöfe im Wandel  
der Zeit 
Neue Bestattungsformen - Erinnerungs- und Be-
gegnungsstätte - Oase & Ruheraum inmitten der 
Stadt, hrsg. v. Deutscher Städte- und Gemein-
debund (DStGB) u. Bundesverband Deutscher 
Bestatter (BDB), DStGB-Dokumentation Nr. 164, 
DIN A4, 42 S., kostenlos herunterzuladen unter 
dstgb.de/publikationen/dokumentationen 

Kommunale Friedhöfe haben eine zentrale Bedeutung für die Kom-
munen und die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind Orte der Erinnerung, 
der Ruhe und Besinnung, aber auch Orte des Wandels und der Begeg-
nung. Der moderne Friedhof ist gleichzeitig grüne Lunge der Stadt, 
Ort der Trauer und kulturelles Erbe der Kommune. Die Dokumentati-
on gibt einen Einblick in die Vielfalt der Friedhöfe und zeigt anhand 
konkreter Beispiele Wege auf, wie kommunale Friedhöfe in Zukunft 
attraktiv gestaltet werden können. 

www.wirtschaft.nrw

DIGITAL. KOMMUNAL. VERNETZT.
Digitale Modellregionen 
in Nordrhein-Westfalen

PERSPEKTIVEN 
FRIEDHÖFE IM WANDEL DER ZEIT

DOKUMENTATION No 164

Neue 
Bestattungsformen
Erinnerungs- und 
Begegnungsstätte 
Oase & Ruheraum 
inmitten der Stadt
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NACHRICHTEN

Lüdenscheider Bürgermeister nun  
A 45-Bürgerbeauftragter 
Bürgermeister Sebastian Wagemeyer aus Lüdenscheid ist Bürgerbe-
auftragter für den Abriss der maroden Talbrücke Rahmede der Auto-
bahn 45 und den Ersatzneubau. Wie Bundesverkehrsminister Volker 
Vissing in einer Pressekonferenz sagte, soll Wagemeyer als zentraler 
Ansprechpartner die Kommunikation zwischen den Menschen in Lü-
denscheid und der Region Südwestfalen, der Autobahn GmbH und 
dem Verkehrsministerium steuern. Er werde auch dem Steuerungs-
team des Neubau-Projekts angehören. Zudem sagte Wissing weitere 
Unterstützung zu. So soll in Lüdenscheid ein Büro als Anlaufstelle für 
Betroffene sowie als Kommunikationszentrum für den gesamten Pro-
zess eingerichtet werden.

Preise für zwei NRW-Projekte beim 
Deutschen Fahrradpreis
Gleich zwei Projekte aus Nordrhein-Westfalen gehören zu den 
Siegern der Deutschen Fahrradpreise. Den ersten Platz in der Ka-
tegorie „Infrastruktur“ belegt das „Radnetz OWL“. Sechs Kreise 
und eine Stadt in Ostwestfalen-Lippe bauen gemeinsam eine Ko-
ordinationsstruktur auf, die ein regionales Pendlernetz zwischen 
70 Kommunen planen und umsetzen soll. Auf dem zweiten Platz 
landete das Projekt „DeinRadschloss“ vom Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) sowie 15 Kommunen in NRW. Das digitale Schließsystem 
bietet Radlerinnen und -radlern sicheres Fahrradparken mit flexib-
len Buchungsoptionen und einem einfachen Zugang per Chipkarte 
oder Smartphone. 

Größte schwimmende PV-Anlage 
Deutschlands in NRW
Auf dem Silbersee III in Haltern entsteht die größte schwimmende 
Photovoltaikanlage Deutschlands. Nach Angaben der Quarzwerke 
GmbH aus Haltern, die die Anlage errichtet, werden die rund 5.800 
Photovoltaikmodule jährlich rund 2,9 Millionen Kilowattstunden 
Strom produzieren. Etwa 75 Prozent der Energie werde für den ei-
genen Verbrauch genutzt, das restliche Viertel ins öffentliche Netz 
eingespeist. Durch die Photovoltaikanlage könnten zudem jährlich 
rund 1.100 Tonnen CO2 eingespart werden. Der Regionalverband Ruhr 
(RVR) als Eigentümer des Silbersees III stellt 1,8 Hektar Wasserfläche 
für die Anlage zur Verfügung. Der Nutzungsvertrag läuft über 20 
Jahre und enthält eine Verlängerungsoption. 

15-Punkte-Plan für besseren  
Katastrophenschutz in NRW
Sieben Monate nach der größten Naturkatastrophe der Landesge-
schichte hat das von NRW-Innenminister Herbert Reul eingesetzte 
Kompetenzteam Katastrophenschutz seinen Abschlussbericht vor-
gelegt. Auf knapp 30 Seiten finden sich detaillierte Empfehlungen, 
wie sich der Katastrophenschutz neu aufstellen könnte. Reul be-
zeichnete den Bericht als 15-Punkte-Plan für kommende Katastro-
phen. Dazu zählen eine Digitalisierungsoffensive im Katastrophen-
schutz, die Schaffung eines landeseigenen Krisenreaktionszentrums, 
verbindliche Risikoanalysen und Eingriffsmöglichkeiten in den Hör-
funk zur Warnung der Bevölkerung. 

75. Jahrgang   April 2022 Thema Digitales Rathaus
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Digitale Verwaltung bürgernah 
und leicht zugänglich
Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre  
Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch anzubieten, wobei  
die digitale Verwaltung damit noch nicht erreicht ist

Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbe-
reichen mit einer immer größeren Dynamik 
voran. Die Menschen sind es gewohnt, alle 

möglichen Geschäfte und Erledigungen mit dem 
Smartphone oder dem Tablet abzuwickeln. Insofern 
erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch von der 
Kommunalverwaltung, dass die Verwaltungsleistun-
gen unkompliziert auch online abgewickelt werden 
können. Die Schließung vieler analoger Angebote 
während der Corona-Pandemie hat die Nutzung di-
gitaler Formate nochmals verstärkt. 

OZG-Umsetzung Der Bundesgesetzgeber hat mit 
dem Onlinezugangsgesetz (OZG) die öffentliche Ver-
waltung - und faktisch damit auch die Städte und 
Gemeinden - verpflichtet, bis Ende 2022 alle Verwal-
tungsleistungen online über Portale anzubieten. Die 
verschiedenen Fach-, Landes-, Bundes- und Kommu-
nalportale sind zu einem Portalverbund zu verknüp-
fen. Diese Verpflichtung stellt die gesamte öffentliche 
Verwaltung, aber insbesondere auch die Städte und 
Gemeinden als Anbieter einer Vielzahl von Verwal-

tungsleistungen vor eine enorme Herausforderung.
Es ist allerdings auch schon viel geschafft worden. 
Auf Betreiben der kommunalen Spitzenverbände in 
NRW wurde beim KDN - Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister in NRW das Kompetenzzentrum Di-
gitalisierung für die kommunale Themenfeld-Koor-
dination eingerichtet. Es unterstützt die Kommunen 
in NRW bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungs-
leistungen. Von den insgesamt 597 OZG-Leistungen 
in Bund, Ländern und Kommunen sind 238 OZG-Leis-
tungen in NRW im kommunalen Vollzug. Hierzu 
gibt es mittlerweile 163 gemeinsame kommunale 
OZG-Umsetzungsprojekte in NRW. 
Auf der Homepage des KDN unter kdn.de wird unter 
der Rubrik „OZG Überblick“ tagesaktuell die kom-
munale OZG-Umsetzung dokumentiert. Ebenfalls 
findet sich dort eine Übersicht über die kommuna-
len OZG-Leistungen und über die Lösungen zu den 
kommunalrelevanten Leistungen, die bereits vorlie-
gen. Auch auf der gemeinsam von den kommunalen 
Spitzenverbänden in NRW und dem Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

DER AUTOR

Andreas Wohland 
ist Beigeordneter für 
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des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) einge-
richteten Seite digital-direkt.nrw finden sich aktuelle 
Hinweise zum Umsetzungsstand. 

Leitportal für Kommunen Ein wichtiger Schritt 
für die flächendeckende Umsetzung des OZG kann 
auch das Kommunalportal.NRW als landesweites 
Leitportal für die Kommunen sein. Es basiert auf ei-
ner gemeinsamen, standardisierten IT-Infrastruktur, 
stellt digitale Dienste bereit und ist damit der Schlüs-
sel zur Übertragbarkeit nachnutzbarer Lösungen. Auf 
Initiative der kommunalen Spitzenverbände in NRW 
wurde mit der Bereitstellung von Kommunalportal.
NRW im März 2021 ein Meilenstein im Prozess der 
Verwaltungsdigitalisierung erreicht.
Für den Aufbau des herstellerneutralen Portals haben 
sich mit der regio iT und Südwestfalen-IT die größ-
ten Portalanbieter in NRW zusammengeschlossen 
und ihr Know-how gebündelt. Ziel ist es, allen Kom-
munalverwaltungen in NRW die übertragbaren „Ei-
ner-für-Alle-Dienste“ (EfA-Dienste), die im Rahmen 
des OZG entwickelt werden, sowie weitere digitale 
Verwaltungsangebote und kommunale Fachver-
fahren zugänglich zu machen. Auf dem Kommu-
nalportal.NRW werden Basiskomponenten, wie die 
Authentifizierung über das Servicekonto.NRW, der 
Bezahldienst ePayBL, ein Zuständigkeitsfinder sowie 
Anbindungen an Formularserver, bereitgestellt.
Erste Lösungen aus kommunalen OZG-Projekten, 
die in das Kommunalportal.NRW integriert werden, 
sind bereits jetzt in der offenen Datenbank des KDN 
einsehbar. Auch die übertragbaren Lösungen aus den 
digitalen Modellregionen in NRW werden künftig im 
Kommunalportal bereitgestellt.

Kommunale Anlaufstelle Schließlich liegt mitt-
lerweile in NRW ein Nachnutzungsmodell für Dienste 
vor, die entweder in einer anderen Kommune in NRW 
oder in einem anderen Bundesland bereits OZG-fähig 
entwickelt worden sind. Als zentrale Anlaufstelle der 
Kommunen in NRW sorgt d-NRW für nachnutzbare 
Online-Dienste für die rechtliche und organisatori-
sche Abwicklung des Leistungsaustauschs von On-
line-Diensten - einschließlich der Vereinbarungen zum 
Datenschutz - und stellt diese zur Nachnutzung bereit.
Bereits verfügbare und in Kürze erreichbare On-
line-Dienste sind auf der Homepage kommunalver-
treter.nrw abrufbar. Damit sind die Voraussetzungen 
geschaffen, möglichst viele EfA-Dienste einzusetzen 
und der OZG-Umsetzung im Laufe des Jahres noch-
mals erheblichen Schwung zu verleihen. Nur die 
möglichst umfängliche Nutzung von EfA-Leistungen 
gewährleistet, dass das Rad nicht vielfach nebenein-
anderher neu erfunden werden muss.

Ausblick 2023 Auch wenn bis Ende dieses Jahres viel 
bei der OZG-Umsetzung erreicht sein wird, ist damit 
selbstverständlich die Digitalisierung der Kommunal-

verwaltungen nicht abgeschlossen. Die Aufgaben ei-
ner digitaltransformierten Kommunalverwaltung 
gehen weit über die Bereitstellung digitaler Anträge 
und die Erfordernisse der OZG-Umsetzung hinaus. 
Die Kommunen in NRW sind darauf angewiesen, 
nutzerorientierte und zeitgemäße Online-Services 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-
men in ihrer Gemeinde schnell und unkompliziert 
anzubieten. Dies muss wirtschaftlich, krisenfest und 
möglichst effizient erfolgen. Daher ist die zentrale 
Herausforderung für die Kommunalverwaltung, me-
dienbruchfreie digitale Gesamtprozesse zu etablie-
ren, die auch die Fachverfahren einbeziehen.
Diese Aufgaben können die Kommunen nicht jeweils 
allein für sich bewerkstelligen. Es braucht den inter-
kommunalen Austausch und die Vernetzung inner-
halb von NRW und bundesweit. Für die Kommunen 
muss zudem rasch Klarheit hinsichtlich der finanziel-
len Unterstützung bei der weiteren OZG-Umsetzung 
durch Bund und Land über das Jahr 2022 hinaus 
geschaffen werden. Die ebenen-übergreifende Ver-
netzung erfordert eine dauerhafte, gegebenenfalls 
anteilige Finanzierung von Online-Bürgerdiensten 

Auf dem Portal des KDN präsentieren die Kommunen in NRW und ihre IT-Dienstleister ihre 
Digitalisierungsprojekte

Die Internetseite 
digital-direkt.nrw hilft 
auch Verwaltungen 
dabei, digitaler zu 
werden
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sowie deren dauerhaften Support und regelmäßige 
Anpassungen. Für den weiteren Umbau von Struk-
turen in den Kommunalverwaltungen und dringend 
notwendige Qualifizierungsmaßnahmen von Perso-
nal bedarf es einer kontinuierlichen Unterstützung, 
die möglichst pauschal durch das Land zur Verfügung 
gestellt werden sollte. Vorstellbar ist eine sogenannte 
Digitalisierungspauschale. 

Mittelfristig Aufgabenkritik Der Grund für die 
Zuordnung bestimmter Aufgaben auf die kommunale 
Verwaltungsebene bei den Städten, Gemeinden oder 
Kreisen lag in der Vergangenheit in der räumlichen 
Erreichbarkeit der Verwaltungen für die Bürgerinnen 
und Bürger. Setzen sich aber mittelfristig rein digitale 
Prozesse von der Antragstellung bis zur Leistungser-
bringung durch, muss die Frage der Zuständigkeiten 
und Arbeitsabläufe kritisch hinterfragt werden. 
Gerade bei Aufgaben, die die Kommunen ohne Ge-
staltungsmöglichkeiten im Auftrag des Bundes wahr-
nehmen, könnte eine Konzentration der Kommunen 
auf eigene kommunale Aufgaben mit Gestaltungs-
potenzial neue Qualitäten der kommunalen Daseins-
vorsorge eröffnen und eine Schärfung des Begriffs der 
kommunalen Selbstverwaltung ermöglichen. 
Diese strategischen Fragen müssen in Zukunft inten-
siv in den Gremien der kommunalen Spitzenverbän-

Das Portal kommu-
nalvertreter.nrw 
ist Anlaufstelle für 
die Nachnutzung 
von bundesweit 
entwickelten 
Online-Diensten 
von Ländern und 
Kommunen

de auf Bundes- und Landesebene diskutiert werden. 
Gerade vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und der sich verschärfenden Situation bei 
der Suche nach neuen Mitarbeitenden wird die öf-
fentliche Verwaltung nicht umhinkommen, gerade 
im Massengeschäft eine möglichst effiziente Aufga-
benwahrnehmung zu erreichen.          ◼

kdn.de
digital-direkt.nrw
kommunalvertreter.nrw

Soest auf dem Weg zur Smart City

DSeit gut vier Jahren arbeiten die Stadt Soest (Foto Rathaus) 
und ihre Partnerkommunen im Rahmen der Digitalen Mo-
dellregion zusammen. Und man kann sagen: Die Region 

hat ihre Chance genutzt. Mehr als 20 der vielen Projektideen wur-
den oder werden umgesetzt. Über den konkreten Mehrwert für 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltung hinaus 
sind daraus wichtige Impulse für die Weiterentwicklung hin zu 
einer Smart City Soest entstanden.
Viele Projekte dienen der digitalen Stadtentwicklung und adres-
sieren Herausforderungen, die insbesondere kleine oder mittle-
re Kommunen im ländlich geprägten Raum haben. Projekte des 
Kreises Soest wie Big Bird, MobiHell oder der a-Bus aus Iserlohn 
suchen zum Beispiel Antworten auf die Frage, wie Mobilität in der 
Zukunft ausgestaltet sein kann. Das 3D-Stadtmodell ist Planungs-
grundlage und Basis für eine Vielzahl konkreter Anwendungen 
für unterschiedliche Zielgruppen wie Handwerker, Architekten 
oder Immobilienbesitzer. Die BürgerWOLKE erfasst Wetterdaten 
mittels Sensoren und LoRaWAN und setzt ausdrücklich auf die 
Mitarbeit seiner Stadtgesellschaft. Und das Stadtlabor in der 
Soester Altstadt macht Digitalisierung erlebbar und schafft Raum 
für Experimente und den Dialog über Chancen und Risiken der 
Digitalisierung.
Ein besonderer Schwerpunkt war der Ausbau des Serviceportals 
„Rathaus online“, das die Stadt seit 2017 im Einsatz hat. Basis ist 
das Produkt „citkoPortal“ von der Südwestfalen-IT, dem gemein-
samen Dienstleister der Kommunen in Südwestfalen. Ein erhebli-

cher Vorteil dieser Zusammenarbeit besteht darin, dass Standar-
disierung sowie Interoperabilität und damit die Nachnutzung für 
andere Kommunen inner- und außerhalb des Verbandsgebiets 
von Beginn an mitgedacht wurden. Neue Services werden über 
die Extension-API angebunden, die inzwischen auch im Kommu-
nalportal.NRW im Einsatz ist. Die digitale Hundeanmeldung für 
das Steuer- und Ordnungsamt soll durch die Südwestfalen-IT zum 
Einer-für-Alle-Dienst (Efa-Dienst) ausgebaut werden. 
Die Resonanz der inzwischen rund 6.600 Nutzenden des Soester 
Portals ist positiv. Gut angenommen wird insbesondere die digitale 
Kita-Karte, die den gesamten Prozess von der Anmeldung bis hin 
zur Erhebung der fälligen Elternbeiträge digitalisiert. Sehr erfolg-
reich ist auch die Anmeldung für Großveranstaltungen. Mehr als 
1.700 Bewerber für Standplätze auf der Soester Allerheiligenkirmes 
bewerben sich künftig digital; alle notwendigen Unterlagen, Plä-
ne, Bilder der Fahrgeschäfte oder Stände, Angaben zu den Maßen 
werden nunmehr online von den Schaustellern bereitgestellt. Digi-
talisierung, die beiden nützt: Schaustellern und Verwaltung.   ◼ 
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Schon im April 2020 ist die Stadt Brühl dem 
Aufruf des Landes beziehungsweise des KDN 
- Dachverbandes der kommunalen IT-Dienst-

leister in NRW gefolgt und hat sich an einer Arbeits-
gemeinschaft zu einem landesweiten kommunalen 
Portalangebot beteiligt. Der Ansatz, den Kommunen 
landesweit ein Portal als technisch organisatorischen 
Rahmen für die zahlreichen existierenden und ent-
stehenden kommunalen Onlinedienste zur Verfü-
gung zu stellen, stieß in der Schlossstadt vom ersten 
Tag an auf Zustimmung. 

Gute Voraussetzungen Vorteilhaft ist, dass das 
Kommunalportal.NRW zumindest in der Startphase 
landesfinanziert werden soll, auf dem vorhandenen 
und für die Stadt Brühl interessanten Bürgerportal 
der regio IT basiert und auch den in NRW weit ver-
breiteten und von Brühl bereits eingesetzten Formu-
larserver der Firma Form Solutions integriert. Als sich 
zudem noch zeigte, dass auch die in Brühl genutzte 
E-Payment-Plattform Girocheckout als Zahlungsver-
kehrsprovider für das im Kommunalportal.NRW ein-
gesetzte ePayBL übernommen werden kann, erfolgte 
Ende 2020 der Vorschlag an die Arbeitsgemeinschaft, 
als erste Pilotkommune zur Verfügung zu stehen. 
Dem wurde auch zeitnah entsprochen.

Wichtigste Verwaltungsleistungen 
der Kommunen an einem Ort
„Ein Portal aus NRW für NRW“ - unter diesem Motto fungiert das Kommunal-
portal.NRW als landesweites Leitportal für Kommunen zur Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes

Das Onboarding, also die Einrichtung des Mandan-
ten für die Stadt Brühl im Kommunalportal.NRW, 
erfolgte nach einem Kick-Off Anfang März 2021 
völlig unbürokratisch, unproblematisch und zü-
gig. Hier war sicher von Vorteil, dass in Brühl eben 
schon mit der E-Payment-Plattform Girocheckout 
der Sparkassentochter S-Public Services (damals 
noch GiroSolution) gearbeitet wurde und somit 
insbesondere die vertraglichen Feinheiten bereits 
geklärt waren. Grundsätzlich ist zu sagen, dass man 
in Brühl sehr pragmatisch an das Thema E-Payment 
herangeht - ohne aufwändige Schnittstellen zu Fi-
nanzverfahren. 
Da ich darüber hinaus bereits Erfahrungen mit dem 
Bürgerportal der regio IT gemacht hatte, erfolgt auch 
- mit tatkräftiger Unterstützung des KDN - das Befül-
len des Kommunalportals mit Inhalten reibungslos 
und kurzfristig, so dass der Pilotmandant bereits im 
April 2021 auf verschiedenen Informationsveranstal-
tungen öffentlich vorgestellt werden konnte. Zu be-
tonen ist, dass in Brühl der Fokus zunächst darauf lag, 
im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit und 
dem Gesamtprojekt, über einen funktionierenden Pi-
lotmandaten zu verfügen, um das Kommunalportal.
NRW und die Philosophie dahinter praktisch und 
plastisch darstellen zu können. 

DER AUTOR

Pascal Langenberg ist 
Digitalisierungsbeauf-
tragter der Stadt Brühl

Das Kommunal-
portal.NRW soll 

die Online-Dienste, 
die im Rahmen des 

Onlinezugangs- 
gesetzes entwickelt 
werden, zugänglich 

machen 

https://www.kdn.de/kommunalportal/
https://www.kdn.de/kommunalportal/


DIGITALES RATHAUS

Städte- und Gemeinderat   4/2022 10

Vorteile des Portals Attraktiv am Kommunalpor-
tal.NRW ist aus Sicht der Stadt Brühl der Ansatz, den 
Kommunen ein Portal bereitzustellen, in dem sie ge-
bündelt - in Landeslösungen, wie dem Servicekonto.
NRW und der Verwaltungssuchmaschine integriert 
und gut strukturiert - all ihre Verwaltungsleistungen 
veröffentlichen können. Dabei liegt der Fokus darauf, 
perspektivisch zu jeder Dienstleistung auch eine Op-
tion zu haben, diese online zu initiieren - entweder 
als Verlinkung auf externe Dienste, zum Beispiel von 
Bund, Land oder Fachverfahren, oder aber als Online-
dienst, der als nativer Dienst ins Kommunalportal in-
tegriert ist. 
Aber auch unabhängig davon bietet das Kommunal-
portal auf Basis des sogenannten Behördeninforma-
tionssystems (BIS) die Möglichkeit, Dienstleistungen 
zu beschreiben, sie Organisationseinheiten bezie-
hungsweise Ansprechpartnern zuzuordnen und den 
Nutzenden über komfortable Suchmöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen. Gerade für Kommunen, die be-
reits den Formularserver der Firma Form Solutions 
einsetzen, ist zudem interessant, dass die integrier-
ten Onlinedienste über einen von der SIT betriebenen 
Form Solutions Server umgesetzt werden. Die Anträ-
ge erreichen die Verwaltung in diesem Fall über den 
Postkorb im Backend des Kommunalportals, dem 
sogenannten Sachbearbeitendenportal, über das ne-
ben einer bidirektionalen Kommunikation mit dem 
Antragsteller auch das Verwalten der eingegangenen 
Vorgänge möglich ist.

Offene Fragen Die Stadt Brühl setzt das Kommu-
nalportal allerdings noch nicht produktiv ein. Dies 
liegt vor allem daran, dass sich wichtige Funktiona-
litäten und Fragen noch in der Entwicklung bezie-
hungsweise Klärung befinden. Neben der Frage, ob 
und mit welchen konkreten kostenseitigen Folgen 
für die Kommunen nach der Anschubfinanzierung 
durch das Land ab 2023 zu rechnen ist, steht in der 
Schlossstadt vor allem die Integration der eigens 

entwickelten Onlinedienste über den von der KDVZ 
Rhein-Erft-Rur betriebenen Form Solutions Server 
im Mittelpunkt.
Brühl ist überzeugt davon, dass für die erfolgreiche 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes neben den 
Aktivitäten von Bund und Land genügend Raum 
bleiben muss, um individuell auf kommunaler Ebe-
ne flexibel, eigenständig und schnell Onlinedienste 
schaffen zu können. Ein unersetzbares Werkzeug 
dafür ist ein Formularserver. Integriert in einen Rah-
men, der neben zentral entwickelten Diensten auch 
eine unkomplizierte und rechtskonforme bidirekti-
onale Kommunikation zwischen Verwaltung und 
Kunden ermöglicht, ist er ein zielführender Ansatz 
auf dem Weg zu mehr Online-Verwaltungsleistun-
gen. 
Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die of-
fenen Punkte klären. Die aktuellen Signale stimmen 
aber hoffnungsfroh. So wird in Aussicht gestellt, dass 
perspektivisch eigene Form Solutions-Mandanten 
integriert werden und auch Details zur Finanzie-
rungsfrage zeitnah geklärt werden können. Auch die 
Aktivitäten rund um das als Authentifizierungskom-
ponente für das Kommunalportal.NRW dienende 
Servicekonto.NRW lassen in Kombination mit dem 
neuen Gesetz zur Stärkung der medienbruchfrei-
en Digitalisierung Hoffnung aufkommen, dass die 
rechtskonforme elektronische Kommunikation mit 
der Kommunalverwaltung deutlich unkomplizierter 
werden könnte. Spätestens dann steht einem pro-
duktiven Einsatz bei der Stadt Brühl nichts mehr im 
Wege.              ◼

Die kommunale Ebe ne muss  
flexibel, eigenständig und schnell 
Onlinedienste schaffen können

Die Stadt Brühl 
- hier das Rathaus - 
stellte sich als erste 
Pilotkommune zur 
Verfügung
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Die Stadtverwaltung Bocholt arbeitet strate-
gisch und operativ an modernen und effizien-
ten Verwaltungsprozessen. In interdisziplinä-

ren Teams werden analoge Prozesse aufgenommen, 
analysiert und anschließend für die digitale und 
möglichst medienbruchfreie Sachbearbeitung an-
gepasst.

Basis schaffen und nutzen Bereits Ende 2018 
hat sich die Stadtverwaltung Bocholt im Bereich der 
Verwaltungsdigitalisierung neu aufgestellt und Pro-
jektstrukturen geschaffen, die darauf abzielen, mit 
Hilfe eines Dokumentenmanagementsystems Doku-
mente digital zu verwalten und Verwaltungsabläufe 
zu automatisieren. Neben der Projektorganisation 
wurden auch Rahmenbedingungen unter anderem 
für die Projektinitiierung, die Projektabläufe und die 
Finanzierung entwickelt, sodass die flächendecken-
de Einführung einer elektronischen Akte zum Erfolg 
wird und das Projekt von der Verwaltungsführung 
bis hin zur Sachbearbeitung ganzheitlich gedacht 
und gelebt wird. 
Das Projekt ist zwischen dem Fachbereich Organisati-
on und Personal und dem Fachbereich Digitales und 
IT eingeordnet. Die Einführung der eAkte stellt von 
Beginn an die unabdingbare Basis für weitere Digita-
lisierungsbemühungen der Stadt Bocholt dar.
Im September 2020 wurde gemeinsam mit der einge-
setzten Lenkungsgruppe Digitale Transformation die 
Digitalisierungsstrategie 1.0 für die Stadtverwaltung 

Digitales Arbeiten in der  
kommunalen Verwaltung 
Die Stadt Bocholt treibt die Digitalisierung ihrer Verwaltung voran, baut  
vorhandene Angebote aus und entwickelt für Bürgerinnen und Bürger neue 
Onlinedienste

entwickelt. Die Stadt Bocholt wurde in dem Prozess 
durch die Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft 
West (KAAW) unterstützt. Die Digitalisierungsstra-
tegie 1.0 sollte den bereits gestarteten Prozess der 
Einführung der eAkte in eine übergeordnete Strate-
gie einbinden und mit den weiteren großen Themen 
Onlinezugangsgesetz, Prozessmanagement und  
Changemanagement zusammenführen. Die Stra-
tegie beinhaltet neben einer „Roadmap“ inklusive 
Maßnahmenpaketen bis Ende 2024 auch eine perso-
nelle und finanzielle Ressourcenübersicht.

Qualität vor Quantität Die Digitalisierung der 
Verwaltung soll für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Beschäftigten einen Mehrwert bieten. Die Stadt-
verwaltung Bocholt verfolgt somit das Ziel, Antrags-
verfahren für die Bevölkerung auch verwaltungssei-
tig digital und medienbruchfrei abzubilden. Dazu 
wurde im Jahr 2020 ein Formularsystem beschafft, 
das gemeinschaftlich im Verbandsgebiet der KAAW 
eingesetzt wird. 
Zudem wurde im Jahr 2020 die Arbeit mit der Picture 
Prozessplattform zur Prozessanalyse intensiviert. Die 
aufgenommenen Prozesse dienen als Grundlage zur 
Digitalisierung der analogen Prozesse.

Pandemie als Booster Die Stadt Bocholt hatte bis 
zum Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 nur 
wenige reine „Telearbeitsvereinbarungen“ geschlos-
sen. Durch die Pandemie sind nach kurzer Zeit bis zu 

DIE AUTOREN

Jens Visser ist Beauf-
tragter für die Digitale 
Transformation der 
Stadt Bocholt

Hany Omar ist IT- 
Leiter der Stadt 
Bocholt

Die Digitali-
sierung der 

Verwaltung hat in 
der Stadt Bocholt 

- hier das alte 
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380 Beschäftigte technisch in die Lage versetzt wor-
den, mobil zu arbeiten. Zum 1. Januar 2022 wurde 
eine Dienstvereinbarung geschlossen, die das „Mo-
bile Arbeiten“ auch für die Zeit „nach der Pandemie“ 
regelt. Der Arbeitsort der Beschäftigten soll auch 
zukünftig im Regelfall vor Ort sein. Mobiles Arbeiten 
wird unter bestimmten Voraussetzungen für bis zu 
40 Prozent der persönlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit ermöglicht.
Pragmatische Ansätze und digitale Dienstleistungen 
gilt es nun, durch Sicherheitskonzepte nachhaltig zu 
stärken und langfristig zu etablieren. In einer immer 
weiter digitalisierten Arbeitswelt müssen die Dienste 
hochverfügbar und aufgrund von vermehrten Cyber-
gefahren stetig abgesichert sein. Diese Herausforde-
rung wird zukünftig weiter zunehmen.

Megatrends im Fokus Die Digitalisierung ist schon 
seit längerem in aller Munde und umfasst sehr vie-
le verschiedene Themenschwerpunkte. Die Stadt 
Bocholt legt zurzeit einen starken Fokus auf die in-
terne Verwaltungsdigitalisierung, die die notwendi-
ge Basis von weiteren Digitalisierungsbemühungen 
darstellt. Diese ist zukünftig ein wichtiger Bestandteil 
einer Smart City-Strategie und muss sich nahtlos da-
rin einbetten lassen. 
Eine der großen Herausforderungen in diesem Zusam-
menhang ist es, dem gesellschaftlichen Wertewandel 
als Verwaltung gerecht zu werden. Die Anforderun-
gen aus dem privaten Umfeld - wie Onlineshopping, 
24/7-Verfügbarkeiten, vollständige Transparenz und 
ständig aktuelle Informationen - werden zunehmend 
auch auf die Verwaltung projiziert und als Bürger-
freundlichkeit definiert. Neben der Vielzahl an zu 
digitalisierenden Verwaltungsdienstleistungen sind 
häufig auch die nicht vorhandenen gesetzlichen 
Grundlagen eine große Herausforderung. In der Kon-
sequenz bedeutet dies, dass die Stadt Bocholt diesen 
Anforderungen häufig nicht zeitnah gerecht werden 
kann.
Ein positiver Nebeneffekt der zunehmenden Verwal-
tungsdigitalisierung ist die Erhöhung der Arbeitge-
berattraktivität, weil einerseits moderne technische 
Voraussetzungen geschaffen worden sind und ande-

rerseits in vielen Bereichen digitale Akten und Prozes-
se zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Digitale Arbeit heute In allen Vorhaben soll ge-
währleistet werden, dass möglichst sämtliche Bear-
beitungsschritte digital und medienbruchfrei bear-
beitet werden können. Dies hat zur Folge, dass die 
teils analogen Prozesse betrachtet und hinsichtlich 
der Digitalisierungsmöglichkeiten sowie der Bear-
beitung in nachgelagerten Fachverfahren und der 
digitalen Akte geprüft werden müssen. 
Die Komplexität der Einführung digitaler Dienste und 
das Vorgehen der Stadt Bocholt lassen sich am Bei-
spiel des Hundeanmeldeverfahrens gut darstellen. 
Es besteht die Möglichkeit, Hunde über ein digitales 
Formular - inklusive Anbindung an das Servicekon-
to.NRW - über das Internetportal der Stadt an- und 
abzumelden. Nach Absenden des Formulars wird 
der interne elektronische Workflow automatisch in-
itiiert und die Vorgangsbearbeitung eingeleitet. Die 
anschließende Vorgangssachbearbeitung findet in 
einem durchgängig elektronischen Workflow statt. 
Die Beteiligten Facheinheiten - Ordnungsbereich, 
Bürgerbüro und Steuerbereich - arbeiten somit in 
einem Datenbestand. Eine Doppelablage, inkonsis-
tente Informationsstände sowie Übertragungsfehler 
werden so vermieden.
Die Dokumente des Vorgangs sind logisch mit den 
dazugehörigen Hundehalterakten verknüpft, die 
sämtliche relevanten Steuerdokumente einer Hun-
dehalterin oder eines Hundehalters enthält. So ist 
es der Stadt Bocholt gelungen, eine qualitativ hoch-
wertige sowie reibungslose digitale Sachbearbeitung 
zu ermöglichen. Den Abschluss des Prozesses bildet 
die analoge Zustellung der Hundemarke und der Be-
scheide.

Rechtliche Hürden Aufgrund bestehender ge-
setzlicher Regularien ist der digitale Anmeldepro-
zess für sogenannte gefährliche Hunde nach § 3 
Landeshundegesetz (LHundG NRW) nicht umsetz-
bar, da eine persönliche Vorstellung notwendig ist. 
Hier lassen sich gesellschaftlicher Wertewandel, 
Anforderungen und der Wunsch nach voll digitalen 
Verwaltungsleistungen nicht zu 100 Prozent in Ein-
klang bringen.
Es bedarf eigentlich nicht vieler Änderungen, um ei-
nen voll digitalen Prozess durchlaufen zu können. Es 
müsste die rechtliche Möglichkeit bestehen, digitale 
Hundemarken einzusetzen. Diese könnten anschlie-
ßend in Verbindung mit dem Bescheid in den Post-
korb des Servicekonto.NRW zugestellt werden. Sollte 
diese Voraussetzung nicht geschaffen werden, kann 
zukünftig die Zustellung alternativ zum Postweg per 
Dokumentenausgabebox tagesaktuell - auch nach 
regulärer Öffnungszeit - zur Abholung zur Verfügung 
gestellt werden.             ◼

Online-Dienste und 
Services der Stadt 
Bocholt: bocholt.de/
onlinedienste

Der Beauftragte für 
die Digitale Trans- 
formation, Jens Visser 
(links), und IT-Leiter 
Hany Omar arbeiten 
bei der Digitalisierung 
eng zusammen

https://www.bocholt.de/onlinedienste/
https://www.bocholt.de/onlinedienste/
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Die Digitalisierung gewinnt auch im Bereich der 
Rats- und Ausschusssitzungen der Städte und 
Gemeinden immer mehr Bedeutung. Hier wird 

technisch schon von Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht, die Transparenz der Sitzungen und Beschlüsse 
gegenüber der Bevölkerung weiter zu erhöhen. Die 
Anzahl der Kommunen, die ihre Gremiensitzungen im 
Internet live übertragen, wächst kontinuierlich. Beim 
sogenannten Streaming werden anwesende Perso-
nen mit Bild und Ton live ins Internet übertragen. 
Teilweise wird das Live-Streaming durch Aufzeichnen 
der Sitzung inklusive anschließender Bereitstellung 
im Internet kombiniert.

Rechtliche Grundlagen Die Übertragung von Bild 
und Ton in das Internet oder auch das Einstellen ei-
ner Aufzeichnung entspricht einer Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten der jeweiligen Anwesenden 
im datenschutzrechtlichen Sinne. Sie bedarf nach 
Art. 6 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
einer datenschutzrechtlichen Rechtfertigung. Dafür 
kommt die vorherige ausdrückliche Einwilligung der 
aufzuzeichnenden Personen in Betracht. Ohne eine 
Einwilligung oder gegen den Willen darf eine Person 
nicht mit Bild und Ton aufgenommen und ins Internet 
eingestellt werden.

Streaming und Aufzeichnung von 
Rats- und Ausschusssitzungen
Neben der Beachtung von rechtlichen und technischen Voraussetzungen  
sollten Kommunen bei der Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen  
auch Vor- und Nachteile abwägen

Ein Widerspruch einer Person führt dazu, dass keine 
Verarbeitung personenbezogener Daten dieser Per-
son stattfinden darf. Praktisch bedeutet dies, dass 
ein „Ausschneiden“ von Bild und Wortbeiträgen der 
betreffenden Person in den jeweiligen Sitzungen er-
forderlich wird. Andernfalls läge ein Datenschutzver-
stoß vor.

Technische Voraussetzungen Kommunen sollten 
technisch-organisatorische Regelungen im Rahmen 
ihrer Geschäftsordnung festhalten. Dabei sind die je-
weiligen Gegebenheiten vor Ort im Hinblick auf die 
Technik zu berücksichtigen. Generell erfordert das 
Streamen von Sitzungen eine digitale Ausstattung 
der Sitzungsräumlichkeiten. Mindestanforderung 
ist ein Aufnahmegerät für Bild und Wortbeiträge, 
wie etwa ein gutes Smartphone. Viele Kommunen 
statten ihre Sitzungssäle aber auch mit umfangrei-
chen Kamera- und Mikrofonanlagen aus, um eine 
konstant zuverlässige Bild- und Tonübertragung zu 
gewährleisten.
Vielfach wird für die Aufnahme an sich und die Kon-
trolle der Technik auf ein internes oder externes 
Redaktionsteam zurückgegriffen. So kann etwa der 
erhöhte Aufwand aufgrund eines Widerspruchs ein-
zelner Anwesender und die damit verbundene Aus-

DIE AUTORIN
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blendung von Bild und Ton der betreffenden Perso-
nen aufgefangen werden. Das Redaktionsteam kann 
zudem die Personen, die sich gerade zu Wort melden 
mittels Heranzoomen hervorheben. Zudem wird die 
Verantwortung für eine funktionsfähige Technik und 
damit auch für das Gelingen des Streamings an Fach-
personen für die Dauer der Sitzung abgegeben. 
Bei einem Erfahrungsaustausch der Geschäftsstelle 
des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) 
im letzten Jahr haben die Kommunen, die ein Strea-
ming der Gremiensitzungen anbieten, von ihren posi-
tiven Erfahrungen berichtet. Sie stellten dar, dass sich 
die Investitionen in eine gute technische Ausstattung 
und ein Redaktionsteam für jede Sitzung lohnen. Die 
Kosten hierfür betragen bei den Kommunen durch-
schnittlich etwa 3000 Euro pro Sitzung.

Digitale oder hybride Sitzungen Die Corona- 
Pandemie hat neben einer Zunahme von Strea-
ming-Angeboten kommunaler Gremiensitzungen 
auch die Diskussion über komplett digital bezie-
hungsweise hybrid stattfindende Sitzungen entfacht. 
Bei einer digitalen Sitzung sind sowohl zuhörende 
wie auch teilnehmende Personen lediglich virtuell 
über Videokonferenzprogramme verbunden. Dabei 
befindet sich keine Person im Ratssaal. Dagegen ha-
ben bei hybriden Sitzungen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger die Wahl, ob sie sich virtuell über ein 
Videokonferenzprogramm dazuschalten oder ob sie 
vor Ort an der Sitzung teilnehmen. 
Digitale und hybride Sitzungen sollen nach dem Ge-
setzentwurf zur Änderung der Gemeindeordnung 
NRW vom 18. Januar 2022 unter bestimmten Voraus-
setzungen zukünftig möglich sein. Diese Varianten 
sind allerdings strikt von der Möglichkeit des Strea- 
mings zu unterscheiden. Das Streaming kann unge-
achtet etwaiger neuer gesetzlicher Möglichkeiten 
weiterhin verfolgt werden.

Vor- und Nachteile Beim Live-Streaming kom-
munaler Sitzungen ist zu bedenken, dass die Ratsar-
beit ein Ehrenamt darstellt. Die kommunalen Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger sind rhetorisch 
nicht immer genauso gut geschult und vorbereitet 
wie Berufspolitikerinnen und -politiker. Im Fall der 
Übertragung ins Internet könnten bei ihnen Hem-
mungen entstehen und damit auch die Mitarbeit in 
der Kommunalpolitik unattraktiver werden. Nicht 
zu unterschätzen sind auch die finanziellen Belas-
tungen für eine Kommune, die durch die technische 
Ausstattung und eine etwaige Betreuung durch ein 
Redaktionsteam entstehen. Kommunen, die dies be-
reits praktizieren, planen hierfür Haushaltsmittel im 
sechsstelligen Bereich pro Jahr ein.
Allerdings dürfen auch die Vorzüge des Streaming-An-
gebots nicht außer Acht gelassen werden. Viele Inter-
essierte können etwa aus beruflichen oder familiären 
Gründen nicht an den Gremiensitzungen der Städte 

und Gemeinden teilnehmen. Sie können durch ein di-
gitales Angebot und die Bereitstellung der Sitzungs-
aufzeichnung auf dem kommunalen Internetportal 
erreicht werden und die Beratungen und Diskussio-
nen in den Gremien verfolgen. Beschlüsse würden so 
vielfach nachvollziehbarer und transparenter.
Die Transparenz des Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozesses kann auch zu einer Steigerung der 
Wertschätzung des kommunalen Ehrenamtes führen. 
Praktische Vorzüge gibt es auch für die Gremien selbst. 
So können Städte und Gemeinden, die streamen und 
eine Aufzeichnung nachträglich zur Verfügung stellen, 
ihre Sitzungsniederschriften auf reine Beschlussproto-
kolle beschränken. Die Zusammenhänge und Diskus-
sionen sind auf diese Weise für alle im Internet durch 
die Aufzeichnung nachzuvollziehen. 

Fazit Die Digitalisierung umfasst alle Lebensbe-
reiche und sind zukünftig auch nicht aus der Kom-
munalpolitik wegzudenken. Die Kommunen haben 
aktuell die Chance, die für sie vorteilhaftesten An-
gebote herauszufinden und praktische Erfahrungen 
zu sammeln. Dabei sollte die Entscheidung über 
derartige technische Angebote weiterhin als Teil der 
kommunalen Selbstverwaltung bei den Städten und 
Gemeinden bleiben und nicht durch eine gesetzliche 
Verpflichtung von Seiten des Landes vorgegeben wer-
den. Solche Überlegungen werden nach aktuellem 
Stand der Geschäftsstelle des StGB NRW aber auch 
nicht angestrengt. Für eine zukünftige eigenverant-
wortliche Entscheidung von Streaming-Angeboten in 
Kommunen wird sich die Geschäftsstelle weiterhin 
einsetzen.            ◼

Der öffentliche Teil 
der Ratssitzung in 
Ahaus war erstmals 
im Oktober 2021 live 
im Internet auf der 
YouTube-Seite der 
Stadt zu sehen
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sind technische 
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Digitale Gremienarbeit in  
Kommunen auf den Weg gebracht
Nachdem im Modellprojekt „Digitale und hybride Gremiensitzungen“ des  
Landes Anforderungen an rechtssichere Software ermittelt wurden, läuft das 
Gesetzgebungsverfahren

In den gewählten Gremien der Kommunen wird das 
digitale Arbeiten eine immer größere Rolle spielen 
- darin sind sich Politik und Verwaltung in den Städ-

ten, Gemeinden und Kreisen in Nordrhein-Westfalen 
im Grundsatz ebenso einig wie der Gesetzgeber und 
die Landesregierung. Bevor die ersten Rats- und Aus-
schusssitzungen per Videokonferenz stattfinden und 
bevor die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
online abstimmen können, müssen rechtliche und 
technische Voraussetzungen geschaffen werden. 
Deshalb hat der Landtag die Landesregierung im 
Juni 2021 mit breiter Mehrheit damit beauftragt, in 
einem Modellprojekt die rechtlichen und die ganz 
praktischen Bedarfe für digitale Gremienarbeit zu 
ermitteln.

Modellprojekt und Gesetzentwurf Aus einem 
großen Bewerberkreis wurden vom Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
16 Kommunen für das Modellprojekt „Digitale 
und hybride Gremiensitzungen“ ausgewählt. Mit 

Unterstützung der d-NRW AöR und der Unterneh-
mensberatung Deloitte wurden die Kernfragen der 
Digitalisierung der Gremienarbeit diskutiert: Was 
müssen Softwarelösungen können, damit Kom-
munen mit ihnen rechtsicher digitale Sitzungen 
durchführen können? Gibt es diese Lösungen schon 
am Markt? Und welche Schritte müssen jetzt beim 
Land, bei den Kommunen und bei Softwareanbie-
tern folgen?

DIE AUTORIN

Ina Scharrenbach ist 
Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau 
und Gleichstellung 
des Landes Nord-
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Unter bestimmten 
Voraussetzungen 

sollen Kommunen in 
NRW Gremiensitzun-

gen bald in digitaler 
oder hybrider Form 

durchführen können

Das Modellprojekt

Am Modellprojekt „Digitale und hybride Gre-
miensitzungen“ teilgenommen haben die Städte 
und Gemeinden Bad Lippspringe, Greven, Lünen, 
Moers, Paderborn, Rommerskirchen, Stemwede, 
Bielefeld, Bonn, Essen, Köln und Solingen, die 
Kreise Mettmann, Steinfurt und Viersen sowie 
der Landschaftsverband Rheinland.                 ◼ 
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Nach Abschluss des Modells stand an erster Stelle 
die gesetzliche Grundlage: Die Landesregierung hat 
dem Landtag Nordrhein-Westfalen im Januar 2022 
den Entwurf des Gesetzes zur Einführung digitaler 
Sitzungen für kommunale Gremien und zur Ände-
rung kommunalrechtlicher Vorschriften zugeleitet. 
Damit legen wir in Nordrhein-Westfalen den Grund-
stein für die digitale Gremientätigkeit in den Kommu-
nen über die Fraktionen hinaus. Untergesetzlich soll 
dann präzisiert werden, welche Detailanforderungen 
an die digitale Sitzungsdurchführung und die dazu 
eingesetzten Software- und Hardwarelösungen zu 
stellen sind.
Eine wichtige Erkenntnis aus dem Modellprojekt 
„Digitale und hybride Gremiensitzungen“ ist, dass 
es bislang keine passgenaue Softwarelösung gibt, die 
allen rechtlichen und praktischen Anforderung kom-
munaler Gremienarbeit gerecht wird. Eine weitere, 
ebenso wichtige Erkenntnis: Für die Beratungen auf 
der einen und die Abstimmungen auf der anderen 
Seite kann es durchaus ein Nebeneinander von tech-
nischen Lösungen geben, die aufgrund ihrer Spezia-
lisierung oft mehr leisten können als ein integriertes 
System.

Rechtssicherheit und Datenschutz In den ver-
gangenen zwei Jahren sind Videokonferenzen für vie-
le Menschen ein selbstverständlicher Teil des Alltags 
geworden. Die im privaten und beruflichen Umfeld 
verbreitete Konferenztechnik kann jedoch nicht ohne 
Weiteres für die digitale Gremienarbeit angewendet 
werden. Für die Räte, für die Kreistage und für ihre 
jeweiligen Ausschüsse brauchen wir anspruchsvol-
le technische Lösungen, die nicht nur reibungslos 
funktionieren, sondern auch Rechtssicherheit bieten 
müssen. 
Ein Abstimmungstool zum Beispiel ist wenig wert, 
wenn es zwar die Ergebnisse auswirft, bei geheimen 
Abstimmungen die Anonymität und Authentizität 
der abgegebenen Stimmen aber nicht gewährleis-
ten kann. Und bei Videokonferenzen muss außer 
dem reibungslosen Verlauf auch der Datenschutz 
sichergestellt werden. In unserem Modellprojekt 
wurde zusammengetragen, was eine Software für 
kommunale Gremiensitzungen leisten muss. Der 
Katalog umfasst rund 220 Anforderungen von A wie 
„anwenderfreundlich“ bis Z wie „zuverlässig“, wobei 
der Datenschutz und rechtssichere Abstimmungs-
tools zu den unverzichtbaren Kriterien gehören. 
Auch und gerade angesichts des Schwungs, mit dem 
wir uns nun in Richtung digitaler kommunaler Gre-
mienarbeit bewegen, sollten wir die Frage nach dem 
richtigen Maß an Digitalisierung im Blick behalten. 
Die kommunale Präsenzsitzung hat nach wie vor ihre 
eigene Berechtigung, denn: Der Austausch und die 
Begegnung vor und im Sitzungssaal, die Diskussion 
und manchmal auch die Auseinandersetzung von An-
gesicht zu Angesicht haben einen eigenen Wert, der 

über bloße Tradition hinausgeht und demokratischen 
Prinzipien mit Leben füllt.

Balance von Präsenz und digital Wie Präsenz-
sitzungen mit Saalöffentlichkeit auf der einen Seite 
und digitale Gremienarbeit und mit Vorteilen wie 
besserer Vereinbarkeit mit Familie und Beruf auf der 
anderen Seite am günstigsten ausbalanciert werden 
können, das wird gewiss Gegenstand eines Diskus-
sions- und Aushandlungsprozesses sein. Dieser wird 
sich auch nicht nur im Landesrecht niederschlagen 
und auflösen lassen. Vielmehr wird diese Debatte vor 
allem in den Kommunen und Gremien selbst geführt 
werden müssen.
Mit dem Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen 
für kommunale Gremien und zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften wird die Grundlage 
dafür geschaffen, dass diese Diskussion nicht mehr 
nur abstrakt geführt werden muss. Nach der Ver-
abschiedung des Gesetzes und der notwendigen 
untergesetzlichen Festlegungen werden die kom-
munalen Gremien in dem gesetzlich abgesteckten 
und damit rechtssicheren Rahmen digital beraten 
und beschließen können. Die in der kommunalen 
Sitzungspraxis gewonnenen Erkenntnisse werden 
dann künftig der Ausgangspunkt für weitere Diskus-
sionen und Entwicklungen sein müssen. Daher gilt 
auch wohl hier: Der Weg ist das Ziel. Auf diesem wird 
das Land die Kommunen wie gewohnt begleiten und 
unterstützen.            ◼

Abschlussbericht zum Modellprojekt „Digitale 
und hybride Gremiensitzungen“: 
landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenar-
chiv/Dokument/MMV17-6241.pdf 

Noch gilt in
Nordrhein-

Westfalen bei 
kommunalen 

Gremiensitzun-
gen Anwesen-

heitspflicht
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Für die Räte, Kreistage und 
ihre Ausschüsse brauchen wir 
anspruchsvol le technische Lösungen 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6241.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-6241.pdf
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Rauchmelder schützen. Allerdings geben sie erst 
Alarm, wenn es schon brennt und raucht. Wie 
viel nützlicher wäre es, wenn eine automati-

sche Schutzeinrichtung bereits vor dem beginnen-
den Schadensereignis warnen würde? Genau das 
kann der Kommunale Warn- und Informationsdienst 
(KWID) für die Informationssicherheit der Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen leisten.

Kooperation Land und Kommunen Der Kommu-
nale Warn- und Informationsdienst ist ein Angebot 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Er ist 
zugleich der Grundstein einer geplanten, langfris-
tigen IT-Sicherheitskooperation zwischen Land und 
Kommunen. Die Zusammenarbeit soll die Verwal-
tungen noch widerstandsfähiger gegen Cyberrisiken 
wie Hacker-Angriffen machen. Die Kommunen und 
kommunalen Rechenzentren in Nordrhein-Westfa-
len können sich ab sofort über den freigeschalteten 
Dienst zielgerichtet mit allen Meldungen zur Infor-
mationssicherheit versorgen lassen, die auch die 
Landesverwaltung selbst nutzt - und das kostenfrei.
Der neue Informationsdienst wird vom Beauftragten 
der Landesregierung für Informationstechnik (CIO), 
Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke, verantwortet und 

Neues Angebot für mehr  
Cybersicherheit in Kommunen
Eine neue IT-Sicherheitskooperation von Land und Kommunen in Nordrhein- 
Westfalen hat den Kommunalen Warn- und Informationsdienst gestartet

über den Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) bereitgestellt. Er wird 
über eine webbasierte Schnittstelle angeboten, die es 
ermöglicht, den eigenen Bedarf an Warnmeldungen 
passgenau zu konfigurieren.

Bedarfsgerechte Auswahl Alle Informationen 
des Kommunalen Warn- und Informationsdiensts 
sind mit Schlagworten versehen. Mithilfe einer 
Schlagwortauswahl können Kommunen diejenigen 
Themen ausschließen, die für ihren Verantwortungs-
bereich keine Rolle spielen. So passieren die Schnitt-
stelle ausschließlich relevante Meldungen, die einer 
unverzüglichen Bearbeitung durch den jeweiligen 
kommunalen Fachbereich zugeführt werden können. 
Diese Vorauswahl ist ein bedeutender Vorteil. Denn 
Kommunen sind vielfach mit der Situation konfron-
tiert, dass IT und Informationssicherheit immer mehr 
Digitalisierungsaufgaben bewältigen müssen und 
die dortigen Ressourcen knapp werden. Der KWID 
ermöglicht hier einen konkreten Sicherheitsgewinn - 
kostenfrei und ressourcenschonend. Die eigene Infor-
mationssammlung entfällt. Und wer bislang hiermit 
betraut war, kann nun unmittelbar bei einzuleiten-
den Schutzmaßnahmen unterstützen. So werden 
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Kommunen  
müssen sich 

besser gegen  
Cyberattacken von 
Hackern schützen
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erkannte Schwachstellen schneller geschlossen. 
Denn klar ist: Die Meldung an sich generiert keine 
Sicherheit, aber sie ermöglicht die schnelle Reaktion 
auf Bedrohungen.
Die Meldungstexte werden durch den Bund-Län-
der-übergreifenden Verbund der sogenannten Com-
puter Emergency Response Teams (CERTs) bereitge-
stellt. Kommunen können die Nachrichten über Ihren 
IT-Dienstleister mittels einer Lizenz abonnieren. Das 
bei IT.NRW angesiedelte CERT NRW sorgt bei der Lan-
desverwaltung NRW und den NRW-Kommunen mit 
Ihren IT-Dienstleistern für die zügige Informations-
verteilung. Nach Bewertung der Meldungen können, 
wenn nötig, sofort technische oder organisatorische 
Maßnahmen durch den IT-Betrieb mit beratender 
Unterstützung der IT-Sicherheit eingeleitet werden.

Vielfältige Gefahren Berichte über deutsche Kom-
munen, die Opfer einer Cyberattacke wurden, sind 
allgegenwärtig. Abgesehen vom Vertrauensverlust 
der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in 
die Sicherheit von Online-Verwaltungsleistungen, 
dauert es häufig mehrere Monate, einen massiven 
Schaden in den IT-Systemen aufzuarbeiten. In der 
Regel ist ein kompletter Austausch der IT anzuraten. 
Denn Cyberkriminelle können sich so verborgen ein-
nisten, dass bei unsachgemäßer Wiederherstellung 
ein hohes Rückfallrisiko besteht. Ein Austausch der 
IT-Systeme aber schränkt die Arbeitsfähigkeit der 
Kommune massiv ein: Datenverluste im Digitalen 
sind wie ein Vollbrand im Archiv absolut desaströs. 
Und Cyberkriminelle haben kaum noch Hemm-
schwellen. Sogar kritische Infrastrukturen, wie zum 
Beispiel Krankhäuser, befinden sich in ihrem Visier. 
Kommunen gelten als lohnendes Ziel, da die Ver-
waltung vermeintlich unerschöpfliche Geldreserven 
besitzt.
Es ist davon auszugehen, dass Cyberkriminelle die 
Meldungslage im Blick haben. Versuche, Systeme 
über erkannte Schwachstellen zu übernehmen, be-
ginnen unverzüglich und auf einer globalen Skala. 
Das Wettrennen startet also mit dem ersten Bekannt-
werden einer Lücke. Die Cybersicherheitslage ist seit 
einigen Jahren so einzuschätzen, dass jederzeit ein 

wirkungsvoller Hacker-Angriff geschehen kann. Nur 
eine aktive und zügige Absicherung schützt. Dies 
setzt voraus, schnell Kenntnis zu erlangen - hier hilft 
der Kommunale Warn- und Informationsdienst. 

Ausweitung des Angebotes Die nordrhein-west-
fälische Landesregierung hat mit dem Kommunalen 
Warn- und Informationsdienst ein Angebot gestar-
tet, das schrittweise ausgeweitet werden soll. Ziel 
ist es, sämtliche auf kommunaler Ebene benötigte 
Leistungen des CERT NRW nicht nur der Landesver-
waltung, sondern auch den Kommunen zugänglich 
zu machen. Die kommunalen Spitzenverbände und 
der Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister 
(KDN) wirken hierbei mit. Auf diese Weise soll eine 
Kooperationskultur zwischen Land und Kommunen 
bei der IT-Sicherheit geschaffen werden.
CIO Prof. Dr. Meyer-Falcke ist überzeugt, dass diese 
Form der Zusammenarbeit allen beteiligten Verwal-
tungen nützen wird: „Ich freue mich, dass wir mit 
dem Kommunalen Warn- und Informationsdienst 
den Grundstein einer IT-Sicherheitskooperation 
zwischen dem Land und den Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen gelegt haben. Das Land wird seine 
Angebote für die Kommunen im Bereich der IT-Si-
cherheit weiter ausbauen und sie somit bei einer 
grundlegenden Aufgabe entlasten. Die Vernetzung 
verbessert zudem die gemeinsamen Bemühungen 
zur Abwehr von Cyberbedrohungen. Davon profitie-
ren beide Partner.“          ◼

Der neue Warn- und 
Informationsdienst 
wird vom Beauftrag-
ten der Landesregie-
rung für Informa-
tionstechnik (CIO), 
Prof. Dr. Andreas 
Meyer-Falcke, verant-
wortet
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Erfolgreiche Veranstaltungsreihe zur IT-Sicherheit

Die von den kommunalen Spitzenverbänden mit dem 
KDN - Dachver band kommunaler IT-Dienstleister aus-
gerichtete Veranstaltungsreihe „Digital.Kommunal.Si-

cher - Informationssicherheit in der Kommunalverwaltung“ 
stieß bei Städten und Gemeinden auf großes Interesse. Rund 
1.000 Personen waren im Februar der Einladung zur Teilnah-
me gefolgt. Im Rahmen von insgesamt vier Veranstaltungen 
informierten Fachleute aus Technik und Verwaltung über Mit-

tel und Wege, sich gegen Gefahren aus dem Netz zu wappnen. 
Höhepunkt der Veranstaltungen war eine Live-Berichterstat-
tung der Stadt Witten. Kommunalvertreterinnen und -vertre-
ter berichteten offen über ihre Erfahrungen als Opfer eines 
Cyberangriffes auf die Verwaltung im Oktober 2021 - von der 
Erstreaktion nach dem Angriff bis hin zur Organisation des 
Wiederaufbaus. Einen ausführlichen Bericht hat der KDN in 
seinem Blog unter kdn.de veröffentlicht.            ◼ 

https://www.kdn.de
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Rasant steigende Fallzahlen sowie ein einge-
schränkter Publikumsverkehr: Online-Anträge, 
insbesondere im sozialen Bereich, haben durch 

die Corona-Pandemie zusätzlich an Bedeutung ge-
wonnen. Das Themenfeld „Arbeit & Ruhestand“ des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) im KDN - Dachverband 
kommunaler IT-Dienstleister organisiert die Digita-
lisierung von Verwaltungsleistungen rund um die 
soziale Sicherheit. 

Digitaler Wohngeldantrag Schon zu Beginn der 
Pandemie hat Nordrhein-Westfalen eine Vorreiter-
rolle eingenommen: Bereits seit März 2020 ist es in 
NRW möglich, die Sozialleistung „Wohngeld“ digital 
zu beantragen. Rund 150.000 Wohngeldanträge wer-
den jährlich gestellt. „Viele einkommensschwache 
Menschen sind auf Wohngeld angewiesen. Doch die 
Beantragung war aufwendig und kompliziert. Für den 
mehrseitigen Papierantrag benötigten die Antrag-
stellenden im Schnitt bis zu zwei Stunden“, berichtet 
Christine Litz, OZG-Koordinatorin im KDN. 

Ein weiterer Schritt Richtung  
bürgernahe Verwaltung
In mehr als 100 nordrhein-westfälischen Kommunen können seit Anfang dieses 
Jahres Wohngeldanträge online ausgefüllt und mit den benötigten Unterlagen 
digital eingereicht werden

Der Online-Antrag erleichtert es den Berechtigten, 
mittels weniger Klicks einen Zuschuss zur Sicherung 
ihres Wohnraums zu erhalten. Durch die digitale Be-
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Mehr als 150.000 
Haushalte in Nord-
rhein-Westfalen  
beziehen nach  
Angaben des Statis-
tischen Landesamtes 
Wohngeld
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Der KDN - Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister steht allen Kommunen 
bei der Übernahme und Einführung 

des Dienstes beratend zur Seite. Um den neuen 
Online-Dienst intern und extern noch besser be-
kannt zu machen, hat der KDN einen Kommunika-
tions-Guide entwickelt. Dieser enthält Vorlagen 
für Print und Online. Dazu gehören Flyer, Plakate 
aber auch Online-Banner. Kommunen können 
diese Vorlagen individualisieren und auf das ei-
gene Online-Angebot anpassen. Sie stehen allen 
Interessierten kostenlos zur Verfügung.
Wohngeldstellen, die sich noch nicht für die An-
bindung an den Online-Dienst registriert haben, 
können sich bei Christine Litz unter der E-Mail- 
Adresse christine.litz@kdn.de melden.  ◼ 
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antragung und die Möglichkeit, Nachweise direkt 
hochzuladen, entsteht nicht nur weniger Papier, der 
Antrag kann auch schneller an die zuständige Wohn-
geldstelle übermittelt und bearbeitet werden. „So er-
reichen Gelder schneller diejenigen, die es dringend 
benötigen“, betonte Litz.

Vorteile für Nutzende und Verwaltung Neben 
den Bürgerinnen und Bürgern profitieren auch die 
Sachbearbeitenden von dem digitalen Prozess: Der 
Online-Antrag ermöglicht eine medienbruchfreie 
Datenübermittlung in die jeweiligen Fachverfahren. 
Durch die Plausibilitätsprüfungen im Antrag entste-
hen zudem weniger Rückfragen an die Antragsstel-
lenden. Dadurch wird viel Zeit gewonnen. Des Wei-
teren informiert ein Wohngeldrechner Interessierte 
darüber, ob sie die Grundvoraussetzungen für den 
Bezug von Wohngeld erfüllen. Auch hier werden die 
kommunalen Stellen entlastet. 
Darüber hinaus beinhaltet der Wohngeld-Antrag 
zahlreiche Hilfestellungen wie Texte in einfacher 
Sprache, eine Sammlung häufiger Fragen, ein Kon-
taktformular und die Möglichkeit der Zwischenspei-
cherung der Daten. In den kommenden Monaten 
sind außerdem einige Weiterentwicklungen des On-
line-Dienstes geplant. Hierzu gehört unter anderem 
die Bereitstellung weiterer Antragsarten.

Einer-für-Alle in der Praxis Der aktuelle On-
line-Antrag Wohngeld ist eine „Einer-für-Alle-Lö-
sung“ (EfA) und damit ein länderübergreifendes 
Projekt unter Federführung des Landes Schles-
wig-Holstein. Auch NRW setzt auf diesen bundes-
weit einheitlichen Standard und löst damit die bis-
herige, individuelle Landeslösung ab. Diese muss 
aus datenschutzrechtlichen Gründen Ende 2022 
abgeschaltet werden.
Das aus Mitteln des Bundes-Konjunkturpaketes fi-
nanzierte Projekt wurde durch den IT-Dienstleister 
Dataport entwickelt. Die Erarbeitung erfolgte in ei-
ner länderübergreifenden Allianz mit dem Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat. Die Über-
nahme erfolgte bereits im April 2021 in intensiver 
Zusammenarbeit mit den Pilotkommunen Aachen, 
Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Gütersloh, Troisdorf 
und Wuppertal und steht seitdem allen Kommunen 
in NRW, und im Rahmen der Wohngeld-Allianz auch 
bundesweit, zur Nachnutzung zur Verfügung. 

Roll-out im vollen Gange Mit Beginn dieses Jah-
res wurde ein neuer Meilenstein im landesweiten 
Roll-out erreicht: Bereits 100 Kommunen haben den 
Online-Dienst „Wohngeld beantragen (NRW)“ im 
Einsatz. Der Roll-out wird zügig fortgesetzt mit dem 
Ziel, monatlich jeweils 100 weitere Wohngeldstellen 
anzuschließen. Bis Mitte 2022 soll die Nutzung des 

Online-Dienstes dann flächendeckend in ganz NRW 
möglich sein. 
Perspektivisch wird hier die Sozialplattform eine zen-
trale Rolle spielen. Weitere Anträge wie der „Lasten-
zuschuss“ und der „Wohnberechtigungsschein“ sind 
bereits in Planung, ebenso wie die Anbindung an den 
Wohngeldrechner. Parallel wird die Anbindung an die 
Fachverfahren vorangetrieben, um die medienbruch-
freie Bearbeitung der Anträge sicherzustellen und so 
die Sachbearbeitungen zu entlasten.
Durch diese flächendeckende Nachnutzung eines 
zentral für alle Bundesländer betriebenen Dienstes 
schreibt NRW bereits heute Erfolgsgeschichte, die 
unter Projektleitung des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) in 
enger Kooperation mit dem KDN vorangetrieben 
wurde. Bei der Dienste-Anbindung arbeitet der KDN 
eng mit d-NRW als Kommunalvertreter zusammen, 
der für die rechtliche und organisatorische Abwick-
lung des Leistungsaustauschs von nachnutzbaren 
Online-Diensten sorgt.          ◼

kdn.de
wohngeldrechner.nrw.de 

Schon bald soll der papiergestützte Wohngeldantrag überall in NRW der Vergangenheit 
angehören
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Bis Mitte 2022 soll die Nutzung des 
Online-Dienstes flächendeckend 
möglich sein 

https://www.kdn.de
https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtml/WGRBSTRT
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Als die neu gegründete Hochschule Rhein Waal 
(HSRW) in Kamp-Lintfort 2009 unter anderem 
das Studienfach E-Government vorstellte, war 

das für viele noch Neuland, zum Teil auch für die ers-
ten Studierenden. Mittlerweile ist der Studiengang 
umbenannt in Verwaltungsinformatik - E-Govern-
ment und nimmt jedes Wintersemester mehr als 100 
Studierende auf, der größte Teil davon in Kooperation 
mit dem Land im dualen Studium.

Ausrichtung des Studiums Nach dem Selbst-
verständnis der Hochschule soll das Studium die 
Absolventinnen und Absolventen dazu befähigen, 
innovative Lösungen für die öffentliche Verwaltung, 
aber auch für die Privatwirtschaft zu entwickeln. Ne-
ben informations- und kommunikationstechnischem 
Fachwissen sollen soziale, kommunikative und orga-
nisatorische Kompetenzen vermittelt werden. Sehr 
pauschal lässt sich sagen, dass etwa 60 Prozent des 
Studiums eher der Informatik zugerechnet werden 
können, 40 Prozent den Verwaltungswissenschaften 
einschließlich rechtlicher und betriebswirtschaftli-
cher Aspekte.
Insgesamt ist das Studium sehr praxisorientiert. Es 
gibt zwar einige Vorlesungen in den ersten Semes-
tern und insbesondere in der Informatik, die in gro-
ßen Gruppen gehalten werden, zum Teil übergreifend 
für mehrere Studiengänge. Parallel dazu gibt es aber 
immer auch kleine Lerngruppen mit sehr praxisori-
entierten Themen und Projekten. Dadurch haben 

IT-Fachkräfte für die öffentliche 
Verwaltung
Das duale Studium der Verwaltungsinformatik - E-Government am Campus 
Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal ist auch für Kommunen interessant

die Studierenden durchweg einen unmittelbaren 
persönlichen Kontakt zu den Lehrenden.

Aufbau des Studiums Die Hochschule bietet ver-
schiedene Modelle bis zum Bachelor an: 

•  das klassische Vollzeitstudium in der Regelstudien-
zeit von sieben Semestern,

•  das duale Studium im Blockmodell in acht Semes-
tern, davon eine Praxisphase in der ausbildenden 
Behörde (im Landesmodell im 3. und 4. Semester)

•  und das duale Studium im Wochenmodell in neun 
Semestern; wobei die Studierenden in der Woche 
jeweils zwei bis drei Tage an der Hochschule oder 
im Ausbildungsbetrieb sind.

Für Kommunen bietet sich vor allem das duale Stu-
dium im Blockmodell analog dem Modell des Landes 
an, da es für die Bewerberinnen und Bewerber durch 
die durchgehende Bezahlung attraktiv ist und wegen 
der Blockphase auch eher der Studien- und Ausbil-
dungserfolg gesichert werden kann.

Positive Erfahrungen Nachdem jetzt schon über 
einige Jahre Studierende den Studiengang absolviert 
haben, kann als erste Zwischenbilanz festgestellt 
werden, dass - soweit bekannt - alle einen adäqua-
ten Arbeitsplatz gefunden haben. Im Kommunalen 
Rechenzentrum in Kamp-Lintfort und in der Stadt 
Kamp-Lintfort waren und sind die Absolventinnen 

DER AUTOR

Dr. Christoph  
Müllmann ist Erster 
Beigeordneter der 
Stadt Kamp-Lintfort 
und Lehrbeauftrag-
ter der HSRW in 
Kamp-Lintfort für 
Verwaltungsinforma-
tik - E-Government

Am Standort 
Kamp-Lintfort der 

Hochschule Rhein-
Waal wird das 

Studium „Verwal-
tungsinformatik -  

E-Government“  
angeboten
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und Absolventen sehr schnell praktisch in der Ver-
waltung einsetzbar - sowohl in der Verwaltungs-IT 
im engeren Sinne wie auch in anderen Fachbereichen 
mit IT-Berührung.
Im 5. Semester beziehungsweise 7. Semester beim 
dualen Blockmodell arbeiten die Studierenden 
verstärkt in und an Praxisprojekten, außerdem 
natürlich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit. Das ist 
für Kommunen und natürlich auch die Hochschule 
eine willkommene Möglichkeit, neue Anwendungen 
mithilfe von Studierenden unter Anleitung der Leh-
renden durchzuführen, etwa kleinere Apps oder Pro-
jekt, wie zum Beispiel Analysen zur Kundenzufrie-
denheit oder die Einführung von Open Data. Man 
darf dabei keine Wunder erwarten. Zum großen Teil 
waren die Ergebnisse solcher Gemeinschaftsprojek-
te von Stadt Kamp-Lintfort und HSRW aber praktisch 
nutzbar.

Angebot für Kommunen Städte und Gemeinden, 
die für den eigenen Bedarf Stellen für den Studien-
gang Verwaltungsinformatik - E-Government aus-
schreiben wollen, können sich über die Geschäfts-
stelle des Städte- und Gemeindebunds NRW jeweils 
bis Ende Januar für das Folgejahr beim Ministerium 

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
NRW melden. Die Verwaltungskosten für den Stu-
dienplatz betragen 7.500 Euro für die gesamte Zeit. 
Hinzu kommen Semesterbeiträge, die zwar seitens 
der Hochschule den Studierenden in Rechnung ge-
stellt, üblicherweise aber von der Einstellungsbehör-
de übernommen werden.             ◼

Das Angebot 
richtet sich an 
IT-Pioniere, die 
sich den Her-
ausforderungen 
der digitalen 
Zukunft stellen 
möchten
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DigiPort - das digitale Serviceportal in Paderborn

Seit Anfang 2020 können Bürgerinnen und Bürger sowie Wirt-
schaft in Paderborn die Vorteile einer modernen Stadtver-
waltung bei allen Kontakten erleben - online, am Telefon und 

bei persönlichen Besuchen vor Ort. Die Stadt Paderborn hat mit 
ihrem Serviceportal „Mein DigiPort“ (Foto) hierfür die Möglichkeit 
geschaffen.
Das Serviceportal setzt auf eine Multikanalstrategie, die On-
line-Services, Auskünfte des telefonischen Servicecenters sowie 
neue digitale Zugangskanäle wie Chat, GovBot und Indoornavi-
gation beinhaltet. So können auch außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten Anliegen an die Verwaltung herangetragen, mehr 
Zielgruppen bedient und Daten teils direkt in das Dokumenten-
managementsystem oder das Fachverfahren übertragen werden. 
Das Serviceportal bietet den Bürgerinnen und Bürgern somit eine 
wichtige Alternative zum persönlichen Kontakt.
Derzeit können 129 Formular-Assistenten, verschiedene Online-
module und Dienstleistungen anderer Portale genutzt werden. 
Das Portal hat rund 12.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer 
und circa 1200 Besuche pro Tag. Die Anmeldung erfolgt über das 
Servicekonto.NRW unter servicekonto.nrw/serviceaccount . Mit 
diesem Konto können sich Bürgerinnen und Bürger auch in vielen 
anderen Kommunen anmelden - mit nur einer Kennung.
Auch innerhalb der Verwaltung wurde die digitale Transforma-
tion eingeläutet: Für die interne Digitalisierung wurden 20 For-
mular-Assistenten erstellt. Einige Dienstleistungen laufen bereits 
medienbruchfrei in die Fachverfahren, jedoch sind die Schnittstel-
len der selbst erstellten Formulare zu den Fachverfahren oft noch 

eine Herausforderung. Hier ist man auf die Mitwirkung der jewei-
ligen Anbieter angewiesen. Auch der Rückkanal ist bis jetzt nur in 
seltenen Fällen realisiert, weil ein Postfach im Servicekonto.NRW 
noch fehlt, da auf Gesetzesänderungen gewartet wurde. Zukünf-
tig sollen die Online-Dienstleistungen weiter ausgebaut werden, 
damit alle OZG-Dienstleistungen und auch zusätzliche Angebote 
der Stadtverwaltung online zur Verfügung stehen. 
Um Synergien zu nutzen, haben sich Stadt und Kreis Paderborn 
und die Stadt Bielefeld auf das Serviceportal eines Anbieters ge-
einigt. So können Verbesserungen am Portal direkt durch andere 
Kommunen mitgenutzt werden und Formular-Assistenten bei 
Bedarf einfach übertragen werden. Dass der interkommunale 
Austausch und eine enge Zusammenarbeit in Ostwestfalen-Lippe 
großgeschrieben werden, zeigte auch der Kongress „DigitaleZu-
kunft@OWL“ im März 2022.                     ◼ 
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Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zeigen die 
Städte und Gemeinden ihre Solidarität. Sie organisieren 
Hilfs- und Spendenaktionen, organisieren die Aufnahme 
von Geflüchteten und setzen weithin sichtbare Zeichen der 
Solidarität. Diese Doppelseite zeigt einige Beispiele. Eine 
laufend aktualisierte Galerie mit weiteren Aktionen ist auf 
kommunen.nrw im Bereich Presse/Schwerpunkte zu finden.

Sichtbare Zeichen der  
Solidarität mit der Ukraine 

Auf dem Rathaus der Stadt Detmold wehen die Flag-
gen der Ukraine sowie der Europäischen Union. „Die 
Flaggen stehen für die eindeutige Botschaft, dass es 
sich bei der Ukraine um einen souveränen europäi-
schen Staat handelt, der völkerrechtswidrig angegrif-
fen wird“, so Bürgermeister Frank Hilker.         ◼

Die Stadt Brakel hat das Rathaus in 
den ukrainischen Nationalfarben 
blau-gelb beleuchtet. „Krieg ist das 
größte Verbrechen der Menschheit 

an die Menschheit“, sagt Bürger-
meister Hermann Temme. Deshalb 
müsse Europa nun Stärke und Soli-
darität zeigen.              ◼
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Das Rathaus der Stadt Elsdorf erleuchtete zwei 
Tage in den Farben der ukrainischen Flagge. „Wir 
hier in Elsdorf haben schon oft, nicht zuletzt in 
der Corona-Krise oder nach der Flutkatastrophe 
im letzten Jahr gezeigt, dass wir solidarisch sein 
und gemeinsam viel bewegen können. Lasst uns 
auch jetzt zusammenhalten“, betont Bürger-
meister Andreas Heller.    ◼
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In der Stadt Erkrath kamen rund 300 
Menschen auf dem Verdunplatz zusam-
men. „Die Nachrichten von Protesten, 
Mahnwachen und Demonstrationen 
auf der ganzen Welt zeigen uns, dass die 

Menschen nicht nur sprachlos zuschau-
en: Die spürbare Betroffenheit und gro-
ße Solidarität der Weltbevölkerung ge-
ben uns Hoffnung und Zuversicht“, sagt 
Bürgermeister Christoph Schultz.       ◼
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Die Stadt Willich hat die vor dem Schloss hängen-
de Fahne „Mayors vor Peace“ um einen ukraini-
schen Aspekt ergänzt. Und im Schlossinnenhof 
hängt neben der ukrainischen Flagge nun auch 
die der Europäischen Union. „Sicherlich nur ein 
symbolischer Akt, aber trotzdem ein wichtiges 
Zeichen“, so Bürgermeister Christian Pakusch. ◼
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Der Bürgermeister von Jülich, Axel Fuchs, empfing vor dem Rathaus und im Gro-
ßen Sitzungssaal die ukrainischen Familien aus der Stadt, die eine Hilfsaktion 
für ihre Landsleute organisieren. „Wir werden Ihnen helfen, wie wir nur können“, 
verspricht Fuchs.               ◼
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In der Stadt Kempen kamen auf dem 
Buttermarkt rund 1.200 Menschen zu-
sammen, um ein Licht für den Frieden 
anzuzünden. Für Bürgermeister Chris-
toph Dellmans ist dies ein „Zeichen 

des Zusammenhalts“. Zudem weht am 
Rathaus die Flagge von „Mayors for Pe-
ace“- einem Netzwerk, das auf lokaler 
und internationaler Ebene zur Abschaf-
fung von Nuklearwaffen aufruft.       ◼
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In der Stadt Kevelaer beteiligten sich rund 1.000 
Menschen an einer Friedensdemonstration. Die 
Fenster am Rathaus leuchteten an diesem Tag 
in den ukrainischen Nationalfarben. „Wir wol-
len auch hier in Kevelaer ein Zeichen setzen für 
die Menschen in der Ukraine,“ so Bürgermeister  
Dr. Dominik Pichler.    ◼

In der Gemeinde Kirchlengern kamen mehrere hun-
dert Menschen zur Veranstaltung „Mahnen und be-
ten für die Ukraine“ zusammen. Als stilles Zeichen 
der Solidarität wurde auch der Rathausflur blau-
gelb beleuchtet. Man dürfe angesichts der schreck-
lichen Ereignisse in der Ukraine weder schweigen 
noch tatenlos zusehen, sagt Bürgermeister Rüdiger 
Meier.        ◼
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Akten haben es gern dunkel, kühl und trocken. 
Ersteres bieten Kellerräume, weshalb land-
auf landab viel Archivgut und Altregistratur 

im Untergeschoss von Rathäusern landet. Doch mit 
dem „trocken“ ist es oft nicht weit her. Dies hat die 
Flutkatastrophe am 15. und 16. Juli 2021 auf drastische 
Weise vor Augen geführt. 
Nach einem 24-Stunden-Dauerregen wurden zahlrei-
che Aktenlager überflutet - an der Ahr, im Rheinland, 
aber auch in Südwestfalen. Dabei betraf es gleicher-
maßen städtische Archive, etwa in Stolberg, wie auch 
Altregistraturen, so in Hagen. In diesen werden ab-
geschlossene Akten während der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist gelagert. Erst danach kommen sie auf 
Dauer ins Archiv oder werden vernichtet.

Aufwändige Restaurierung Was einmal im Wasser 
gestanden hat, muss aufwändig restauriert werden. 
Trocknung mit heißer Luft ist kein gangbarer Weg, da 
es schlichtweg zu viel Zeit braucht und sich das Papier 
dabei wellt. Stattdessen werden die Aktenordner wie 
Gemüse eingefroren und danach in einem Vakuum 
getrocknet. Dabei verwandeln sich die Eiskristalle in 
Wasserdampf und lassen sich leicht absaugen. 
Nach der Überflutung im Sommer 2021 bildete sich 
rasch ein Stau vor den Gefriertrocknungsanlagen. Vier 
bis fünf Jahre werden in der Stadt Stolberg benötigt, 
annähernd 2.000 Regalmeter Akten wieder herzu-
stellen, schätzt deren Archivar Christian Altena. Die 
Stadt hat es besonders hart getroffen, nachdem der 
Vichtbach im Zentrum auf nie dagewesene Höhen an-

Wo sind Kommunalarchive  
wirklich sicher?
Die Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 hat zum Teil auch vor Archiven und Registra-
turen der Städte und Gemeinden nicht Halt gemacht und Standortdiskussionen 
neu entfacht

gestiegen war. Das Stadtarchiv, in den 1970er-Jahren 
„außerhalb des Gefahrenbereichs eines 100jährigen 
Hochwassers“ angelegt, wurde dabei komplett geflu-
tet. Freilich hatte die Stadtverwaltung die Notwen-
digkeit einer Verlagerung längst erkannt. Ende Juni 
2021 entschied der Hauptausschuss zugunsten eines 
Archivneubaus. Doch die Flut war schneller.
Glimpflich davon gekommen ist die Stadt Menden. 
Hier konnte die Feuerwehr genug Wasser aus den 
Magazinkellern abpumpen, und das Archivteam 
räumte in aller Eile die unteren Regale leer. So wurden 
nur rund 100 Bände alter Zeitungen und kommunaler 
Haushaltsberichte nass. 

Erstversorgung im Container Bei den Fachleu-
ten ist die Botschaft, dass viele Kommunalarchive 
bedroht sind, längst angekommen. Während die 
Standortfrage kompliziert ist und nur vor Ort gelöst 
werden kann, hat sich bei der Erstversorgung im 
Schadensfall einiges getan. „Wenn ein Archiv überflu-
tet wurde, benötigt man vor allem gut ausgestattete 
Arbeitsplätze vor Ort“, sagt Nadine Thiel, Leiterin der 

DER AUTOR

Martin Lehrer ist  
freier Journalist in 
Köln

Was einmal im Wasser gestanden 
hat, muss aufwändig restauriert 
werden

Das Stadtarchiv von 
Stolberg im Keller 

des Rathauses wur-
de im Sommer 2021 

schwer vom Hoch-
wasser getroffen
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 ARCHIVE

Abteilung Bestandserhaltung im Kölner Stadtarchiv. 
Dafür hat der Notfallverbund Kölner Archive und Bi-
bliotheken einen „Erste-Hilfe-Container“ entwickelt. 
Im Oktober 2020 vorgestellt, bestand diese mobile 
Werkstatt acht Monate später in Stolberg ihre erste 
Bewährungsprobe. 
Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 hat die 
Bewältigung solcher Havarien erheblich professio-
nalisiert. „Aus der Not heraus haben wir damals das 
System der Bergungseinheiten entwickelt“, berichtet 
Thiel. Archivgut, das gemeinsam geborgen und ver-
packt wurde, bleibt über den gesamten Restaurie- 
rungsprozess in dieser Paarung erkennbar. Ein sol-
ches Datenbanksystem hilft am Ende bei der Zusam-
menführung verstreuter Blätter und Aktenstücke. 

Anforderung an Archivräume Dass Archive und 
Altregistraturen oft in Kellern eingerichtet werden, 
geschieht nicht aus Nachlässigkeit oder Ignoranz. 
Eine wesentliche Anforderung an Archivräume ist 
dort schlichtweg am ehesten zu erfüllen: die Tragfä-
higkeit des Bodens. Denn Papier, dicht gepackt, wiegt 
viel und überfordert die meisten Geschossdecken 
in Bürogebäuden. Zudem sollen Kommunalarchive 
auch für Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar sein. 
Dies spricht gegen eine Unterbringung am Stadtrand 
oder in einem Gewerbegebiet.
Angesichts zunehmenden Starkregens und wachsen-
den Gefahrenpotenzials wird die Standortfrage bei 
Archiven auch auf nationaler Ebene diskutiert. „In 
den europäischen ISO-Normen steht eigentlich alles 
drin, was man beachten müsste, um sichere Archive 
zu bauen“, bestätigt Dr. Ulrich Fischer, stellvertreten-
der Leiter des Kölner Stadtarchivs. In diese Richtlinien 
seien auch Erfahrungen aus dem Kölner Archiv-Ein-
sturz eingeflossen. 
Heikel sei nach wie vor die Unterbringung von Ar-
chivgut im Keller. Ein technischer Schutz gegen 
Überflutung sei zwar möglich, aber sehr aufwändig. 
Im neuen Archivgebäude in Köln liegen vier von 28 
Magazinräumen im Untergeschoss. „Aber darunter 
befindet sich noch eine Ebene zum Ableiten eindrin-
genden Wassers“, betont Fischer.

Standortfrage in Kommunen In der Bundeskon-
ferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städ-
tetag (DST) ist die Problematik hinreichend bekannt. 
Für die wenigsten Kommunalarchive gebe es eigens 
errichtete Gebäude, berichtet Dr. Marcus Stumpf, 
Chef des Archivamtes des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL) und Leiter der Bundeskon-
ferenz. Dies liege meist an der Finanznot der Städ-
te und Gemeinden. Häufig würden Archive in alten 
Schulgebäuden untergebracht. Von der Statik her 
zumeist ausreichend, stellten dort aber die großen 
Fenster ein Problem dar. Auch sei die Lage an schein-
bar harmlosen Bächen nach der Flutkatastrophe neu 
zu bewerten. 

Dies sieht auch der Städte- und Gemeindebund NRW 
so. Für den Hochwasserschutz an kleinen Gewässern 
müsse das Land mehr Mittel bereitstellen, forderte 
dessen Präsidium bereits im Herbst 2021. Manch-
mal hilft das Glück: Die Stadt Münster konnte eine 
leerstehende Kaserne als neues Stadtarchiv nutzen. 
Deckentraglast und Hochwassersicherheit stellten 
hierbei kein Problem dar. 
In Nordrhein-Westfalen steht die Novellierung des 
Archivgesetzes von 2008 an. „Hier könnte man das, 
was wir für die Einrichtung von Kommunalarchiven 
empfehlen, gleich hineinschreiben“, schlägt Stumpf 
vor. Der Landesgesetzgeber wird dies jedoch kaum 
als Verpflichtung formulieren. Denn sonst käme in 
NRW das Konnexitätsprinzip zum Tragen, und das 
Land müsste die daraus entstehenden Mehrkosten 
übernehmen.                             ◼

FO
TO

S 
(3

): 
ST

AD
T 

ST
O

LB
ER

G
 

Durch tatkräftige 
Unterstützung 
konnten viele der 
Dokumente aus 
dem Stolberger 
Stadtarchiv gebor-
gen, gereinigt und 
verpackt werden

Der Notfallverbund 
Kölner Archive 

und Bibliotheken 
war mit ihrem 

„Erste-Hilfe- 
Container“ in  

Stolberg im Einsatz
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VERWALTUNG

Weltweit sind Kommunen mit dem Klima-
wandel, der Biodiversitätskrise oder der 
steigenden sozialen Ungleichheit kon-

frontiert. Um auf diese zunehmend komplexe Situ-
ation zu reagieren, müssen Verwaltungen Lösungen 
finden, die weitsichtig sind und dabei flexibel blei-
ben. Es bedarf der Mitnahme der Bürgerinnen und 
Bürger und vor allem der Wirksamkeit im Sinne einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Daseinsvorsorge.
Die historisch gewachsenen Verwaltungsstrukturen 
mit ihrem vorwiegend sektoralen Aufbau bieten 
dafür nicht immer den geeigneten Rahmen. Einen 
Anstoß zum notwendigen Wandel kann die Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen mit ihren globalen Nachhaltigkeitszielen 
liefern. 65 Prozent der 169 Unterziele der Agenda 
2030 tangieren die kommunale Ebene.1 Mit Hilfe 
kommunaler Nachhaltigkeitsstrategien wird die 
Agenda 2030 vielerorts heruntergebrochen, doch die 
integrierte Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrate-
gie kommt in vielen Kommunen nur schwer voran. 
An dieser Stelle setzt das neue Projekt „Verwaltung 
2.030“ im Rahmen der Förderrichtlinie „Kommunen 
innovativ“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) an.

Mit Verwaltung 2.030 zur sozial- 
ökologischen Transformation
Gemeinsam mit der Stadt Detmold entwickelt und erprobt ein Projekt  
innovative Verwaltungsstrukturen zur integrierten Umsetzung der  
Agenda 2030 und Stärkung der Daseinsvorsorge

Verwaltung nachhaltig denken Im Sommer 
2021 haben die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 
21 NRW e.V. (LAG 21 NRW), das Deutsche Institut für 
Urbanistik (Difu) und die Stadt Detmold die Arbeit am 
Projekt „Verwaltung 2.030“ aufgenommen. Die Moti-
vation liegt darin, Kommune und Verwaltung neu zu 
denken und Verwaltungen als zentrale Akteurinnen 
der sozial ökologischen Transformation zu stärken. 
Die Kooperationspartnerinnen und -partner sehen 
die Hemmnisse insbesondere in den sektoralen Ver-
waltungsstrukturen, die auf multidimensionale Pro-
blemstellungen treffen. Entscheidungsprozesse sind 
zu reformieren und neu zu denken, um den Trans-
formationserfordernissen auf kommunaler Ebene 
gerecht werden zu können. 
Ein Beispiel ist die Erarbeitung und Umsetzung in-
tegrierter Mobilitätskonzepte, die unterschiedliche 
Zielgruppen und Verkehrsträger ansprechen, mit 
dem Ziel, den örtlichen CO2-Ausstoß zu senken. Da-

DIE AUTOREN

Kirsten Strehl ist 
wissenschaftliche 
Projektmanagerin bei 
der LAG 21 NRW e.V.

Stephan Baur ist 
wissenschaftlicher 
Projektmanager bei 
der LAG 21 NRW e.V.

Fachaustausch und 
Vernetzung stehen 

im Fokus des Projekts 
„Verwaltung 2.030“ in 

der Stadt Detmold
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1  United Cities and Local Governments (UCLG) (2015). The 
Sustainable Development Goals: What Local
Governments Need to Know. United Cities and Local Go-
vernments: Barcelona, 2015
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bei werden gewachsene Systeme und Gewohnheiten 
hinterfragt, deren Antworten sowohl in Politik und 
Zivilgesellschaft als auch in der Verwaltung neue 
Allianzen erforderlich machen. „Es sind innovati-
ve, querschnittsorientierte Ansätze notwendig, die 
es den Kommunen als Umsetzungsebene vor Ort 
ermöglichen, angemessen auf multidimensionale 
Problemlagen zu reagieren“, sagt Dr. Klaus Reuter, 
Geschäftsführer der LAG 21 NRW.
Zentrale Bereiche, die entscheidend für die Entwick-
lung einer Kommune sind, sind politische Entschei-
dungen, die damit verbundenen Haushaltsbudgets 
und nicht zuletzt die kommunale Verwaltung als 
Umsetzungsebene. Es gilt, die drei Transformations-
bereiche zu harmonisieren und auf eine nachhaltige 
Entwicklung hin auszurichten. 

Mut zum Wandel Nicht nur die LAG 21 NRW und 
das Difu verfügen über umfassende Erfahrungen 
in kommunalen Nachhaltigkeitsfragen, auch in der 
Stadt Detmold spielt die aktive Auseinandersetzung 
mit notwendigen Transformationsbedarfen seit jeher 
eine große Rolle. Die Stadt hat schon in der Vergan-
genheit Mut zur Veränderung bewiesen und war sei-
nerzeit mit der Einführung des neuen Steuerungsmo-
dells eine der ersten Kommunen, die ihre Verwaltung 
umstrukturierten. 
In Detmold sieht man das Projekt vor allem als einen 
weiteren Schritt zur Verwaltungsmodernisierung 
und gleichzeitig als einen wichtigen Beitrag für ein 
zukunftsfähiges Detmold. „Für die klassische Ver-
waltungsstruktur ist es im Hinblick auf Zukunfts-
themen, wie zum Beispiel der Digitalisierung, der 
Mobilität oder des Oberthemas Nachhaltigkeit, teil-
weise schwierig, die passenden organisatorischen 
Antworten zu geben. Mit der Teilnahme am Projekt 
‚Verwaltung 2.030‘ stellt sich die Stadt Detmold die-
ser Herausforderung, um hier agiler und zukunftsori-
entierter agieren zu können“, resümiert Frank Hilker, 
Bürgermeister der Stadt Detmold. 
Die im Jahr 2021 vom Rat der Stadt Detmold verab-
schiedete Nachhaltigkeitsstrategie, die in einem rund 

zweijährigen partizipativen Pro-
zess im Rahmen des Projekts 
„Global Nachhaltige Kommune 
in NRW“2 mit Unterstützung 
der LAG 21 NRW erarbeitet worden ist, dient dabei 
als handlungsleitendes Dokument.

Reallabor als Chance Erfolge aus vergangenen 
Modernisierungsvorhaben und Best-Practice-Bei-
spiele aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland, 
werden als Basis für die Entwicklung eines neuen 
Verwaltungsmodells herangezogen. „Es gibt eine 
Vielzahl an Forschungsliteratur zu Verwaltungsmo-
dernisierungen, wir können uns also auf einen brei-

2 Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
von ENGAGEMENT GLOBAL setzt das Projekt mit der LAG 
21 NRW aktuell in der dritten Projektlaufzeit im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung um.

FO
TO

S 
(2

): 
LA

G
 2

1 
N

RW

Die Auftaktveran-
staltung fand im 
September 2021 
in der Detmolder 
Stadthalle statt

Politische Entschei-
dungen, kommunale 
Verwaltung und Haus-
haltsbudget sollen 
auf eine nachhaltige 
Entwicklung hin aus-
gerichtet werden
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ten Bestand an vorhandenem Wissen beziehen“, so 
Difu-Projektmitarbeiter Christian Raffer.
Parallel zur Identifizierung der theoretischen Grund-
lagen über den Aufbau nachhaltiger Organisations-
entwicklung werden mit Unterstützung des Institu-
tes für den öffentlichen Sektor e.V. die gegenwärtigen 
Verwaltungsstrukturen sowie politische Entschei-
dungsprozesse in Detmold einer Analyse unterzogen. 
Die Ergebnisse werden zu konkreten Vorschlägen für 
eine lokale Strukturreform aufbereitet und in einem 
neuen Verwaltungsmodell zusammengeführt. 
Schließlich wird das Modell von Verwaltungsmitar-
beiterinnen und -mitarbeitern, Politikerinnen und 
Politikern sowie Mitgliedern der Detmolder Zivil-
gesellschaft im Rahmen eines Reallabors auf Pra-

xistauglichkeit überprüft. Dabei sollen Strukturen 
und Prozesse hinterfragt und unter anderem neue 
politische Entscheidungsformate, agile und integ-
rierte Teamstrukturen und Arbeitsmethoden in der 
Verwaltungsstruktur sowie eine themenorientierte 
gezielte Nachhaltigskeitssteuerung im Haushalt ent-
wickelt werden.

Vorbild für andere Kommunen Das Zusammen-
spiel zwischen Theorie und Praxis bietet die Chance, 
das neue Verwaltungsmodell noch stärker an die An-
forderungen der Kommune auszurichten und damit 
das neue „Detmolder Modell“ als Roll-Out auf andere 
Kommunen zu transferieren. 
Das Projektende ist für den Sommer 2023 vorgesehen. 
Bis dahin sind Publikationen und Fachveranstaltungen 
geplant, mit denen das Vorhaben in die Breite getra-
gen werden soll. „Verwaltung 2.030“ hat dabei eine Re-
levanz, die weit über die Landesgrenze hinausreicht. 
Denn nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern über-
all in Deutschland, machen sich Kommunen mittler-
weile auf den Weg, ihre Rolle in der anstehenden so-
zial-ökologischen Transformation zu finden.        ◼

Über all in Deutschland machen 
sich Kommunen auf den Weg in die 
so zial-ökologische Transformation 

SPENDEN SIE GEBORGENHEIT
FÜR SCHUTZLOSE MENSCHEN

Mit Ihrer Spende rettet ÄRZTE OHNE GRENZEN 
Leben: Mit 50 Euro ermöglichen Sie z. B. 
das sterile Material für fünf Geburten. Ohne 
dieses erleiden Frauen häufi g lebensbedrohliche 
Infektionen.
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – 
jede Spende macht uns stark!

 Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

IRAK: Unsere jordanische 
Kinderärztin Tanya Haj-Hassan 
untersucht ein Neugeborenes 
in Mossul. © Peter Bräunig
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Laufbahnrecht des Landes  
Nordrhein-Westfalen
Kommentar zur Laufbahnverordnung (LVO NRW), nebst laufbahn-
rechtlichen Vorschriften für einzelne Beamtengruppen, von Ministe-
rialrat Dr. Ronald Rescher, Oberamtsrat Rolf Köhler, beide im Minis-
terium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, sowie Dr. Kolja 
Naumann, Richter am Oberverwaltungsgericht. 30. Ergänzungsliefe-
rung, Stand November 2021, 310 Seiten, 89,90 Euro. Loseblattausga-
be: Grundwerk 1.464 Seiten, DIN A 5, im Ordner, 79,- Euro bei Fortset-
zungsbezug (199,- Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 
1 - 3 Nutzer im Jahresabonnement 169,- Euro (inkl. Updates), weitere 
Preise (Kombination Print + Digital, Mehrfachlizenzen) auf Anfrage. 
ISBN 978-3-7922-0162-6 (Print) ISBN 978-3-7922-0214-2 (Digital) Ver-
lag W. Reckinger, Siegburg

Die 30. Ergänzungslieferung (Stand November 2021) enthält Neukom-
mentierungen zu § 5 (Probezeit), § 12 (Einstellung früherer Beamtinnen 
oder Beamter und Einstellung von Beamtinnen oder Beamten anderer 
Dienstherren), § 14 (Ausnahmen), § 25 (Modulare Qualifizierung), § 26 
(Masterstudium) und § 31 (Befähigung).
Im Vorschriftenteil werden u. a. die Änderungen des Landesbeamten-
gesetzes und des Beamtenstatusgesetzes berücksichtigt. Außerdem 
werden die Neufassungen der Laufbahnverordnung der Polizei sowie 
Aktualisierungen des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes, des Deut-
schen Richtergesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
in das Werk aufgenommen.

Az.: 14.0.13

Beamtenstatusgesetz
Fachbuch, Metzler-Müller u.a., Buch. Softcover, 6. Auflage 2022; 630 
S., Kommunal- und Schul-Verlag. ISBN 978-3-8293-1752-8, Format (B 
x L): 16,5 x 23,5 cm, 69,00 Euro

Der Kommentar Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) ist für den Rechtsan-
wender in der Verwaltungspraxis sowie für den gesamten öffentlichen 
Dienst in den Bundesländern eine kompetente und wichtige Orientie-
rungs- und Arbeitshilfe.
Bei der Erläuterung der einzelnen Vorschriften des Beamtenstatusgeset-
zes orientieren sich die Verfasser dabei vor allem auch an den Bedürfnis-
sen und Interessen der Kommunalverwaltungen in den Ländern.
Der Titel beinhaltet eine Einführung mit der Historie, der Gesetzesentste-
hung und dem Inhalt des Beamtenstatusgesetzes. Die Kommentierun-
gen sind praxisnah ausgestaltet unter Einbeziehung von entsprechenden 
Beispielen und Übersichten. Im Anhang sind die Texte der ergänzenden 
Rechtsvorschriften abgedruckt. Ein Stichwortverzeichnis ermöglicht es 
dem Benutzer, sich den Inhalt des Werkes zu erschließen.
Die Kommentierung erleichtert damit den praktischen Aufgabenvollzug, 
denn es müssen immer zwei Gesetze parat sein: das Beamtenstatusge-
setz und das jeweilige Landesbeamtengesetz. Der Kommentar wendet 
sich an alle mit der Materie befassten Personen, insbesondere an Mitar-
beitende in Kommunalverwaltungen und Landesbehörden, an Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte, Auszubildende und Studierende.

Az.: 14.0.1-002/001

Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO) / Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG)
Kommentar, begründet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schaff-
land und Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang, bearbeitet von Rechtsanwalt 
Dr. Hans-Jürgen Schaffland, Rechtsanwältin Gabriele Holthaus und 
Rechtsanwältin Dr. Astrid Schaffland, Stand 2020, Loseblattwerk, 
3.532 Seiten in 2 Ordnern, im Abonnement: Grundwerk 122,- Euro 
inkl. USt. und zzgl. Versand für Fortsetzungsbezieher für mindestens 
ein Jahr, ISBN 978-3-503-17404-1; im Einzelbezug: Grundwerk 212,- 
Euro inkl. USt. und zzgl. Versand, ISBN 978-3-503-17414-0; ERICH 

SCHMIDT VERLAG

Die Entwicklung des Datenschutzrechts ist dynamisch wie die sie 
prägenden Technologien. Laufend aktualisiert, hält Sie die Kommen-
tierung konsequent auf neuestem Stand. EU-, Bundes- und Landes-
datenschutzrecht systematisch integriert, bietet Ihnen das Werk eine 
vollständige Kommentierung der DS-GVO und des BDSG (neu) für alle 
typischen Konstellationen in der Praxis sowie einschlägige Regelungs-
texte der Landesdatenschutzgesetze sowie vom BDSG tangierter Ge-
setze.
Neben einer leicht verständlichen Synopse zu bisherigem und neuem 
Recht finden Sie auch Wertungen zu Auswirkungen der DS-GVO auf 
die Rechtslage - unter Beachtung des BDSG (neu). Innerhalb der DS-
GVO-Erläuterungen werden neues Recht und die bisherige Rechtslage 
übersichtlich gespiegelt.

Ergänzungslieferung 02/2022 ISBN 978-3-503-20876-0

Art. 38 Anh. 5 DS-GVO: Die Ausarbeitung der WP 29 ist von aktueller 
Bedeutung, dass der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) deren 
Empfehlungen unverändert übernommen hat. Es werden zahlreiche 
Fragen zur Benennung und zur Erfüllung der Aufgaben des
Datenschutzbeauftragten umfangreich beantwortet.

§ 26 BDSG: Aus der Aktualisierung dieser Vorschrift sind insbesondere 
von praktischer Bedeutung:

-  Rdn. 107b-107d, die ausführlich zur Nutzung sozialer Daten durch die 
Beschäftigten eines Unternehmens Hinweise und Anregungen geben;

-  Rdn. 124a, in der die Stellungnahme der Datenschutzkonferenz der 
Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) zur datenschutz-
rechtlichen Beurteilung des lmpfstatusses von Beschäftigten wieder-
gegeben und erläutert wird.

-  Rdn. 126b, der umfassend die datenschutzrechtlichen Aspekte beim 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Industrie 4.0 im Arbeit-
nehmerbereich erläutert. Wir sprechen uns dort für den Abschluss von 
Kollektivvereinbarungen aus.

Das Stichwortverzeichnis (Kz.0015), das nunmehr den Stand Februar 
2022 enthält. Wir empfehlen wegen der sehr umfangreichen Erläute-
rungen und Aktualisierungen des Kommentars, stets auch das fast 60 
Seiten umfassende Verzeichnis nach zusätzlichen Fundstellenangaben 
durchzusehen. Es wird in der Regel zweimal im Jahr aktualisiert.

Az.: 17.1.1
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Europapolitische Schwerpunkte der 
Landesregierung 
Der nordrhein-westfälische Europaminister Dr. Stephan Holt- 
hoff-Pförtner hat die europapolitischen Schwerpunkte des Landes 
für 2022 vorgestellt. Die Landesregierung fordert die EU-Institutio-
nen auf, die Corona-Pandemie weiterhin europaweit gemeinsam 
zu bekämpfen. Gleichzeitig sollen aber auch die anderen Heraus-
forderungen nicht aus dem Blick verloren werden. Der grüne und 
digitale Wandel und die aktuellen globalen Entwicklungen erfor-
derten eine starke und entschlossene Union. Zudem will NRW sich 
als Region mitten in Europa aktiv für die europäische Zusammenar-
beit einsetzen. Zugleich plädiert die Landesregierung für ein starkes 
Fundament der Sicherheit und des Rechts sowie für ein souveränes 
Europa in der Welt. Die Prioritäten stehen unter mbei.nrw/de/eu-
ropapolitische-prioritaeten .

Freundschaftsvertrag zwischen NRW 
und Vereinigtem Königreich
Nordrhein-Westfalen und Großbritannien wollen ihre 
Freundschaft festigen und weiter vertiefen. Dazu un-
terzeichneten NRW-Europaminister Dr. Stephan Holt- 
hoff-Pförtner und Greg Hands, britischer Staatsminister 
für Wirtschaft, Energie und Sauberes Wachstum, am  
23. Februar 2022 in London eine Absichtserklärung. Dar-
in verständigen sich beide Partner, die Zusammenarbeit 
und Koordinierung gemeinsamer Projekte zu vertiefen. 
Nach dem Brexit soll das sogenannte Memorandum of 
Understanding insbesondere dabei helfen, bürokratische 
Hürden für gegenseitige Besuche von Schülerinnen und 
Schülern sowie Studierenden abzubauen. NRW-Minister 
Holthoff-Pförtner bezeichnete die Unterzeichnung als 
„ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen“.

Ausbau der Beziehungen zwischen 
NRW und der Region Piemont
Nordrhein-Westfalen und die italienische Region Piemont ha-
ben den Grundstein für eine intensive Zusammenarbeit gelegt. 
NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner und Regional-
präsident Alberto Cirio unterzeichneten Mitte Februar 2022 in Turin 
ein Partnerschaftsabkommen. Die Zusammenarbeit soll neben dem 
Einsatz für Klimaschutz unter anderem den engen Austausch über 
Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, künstliche Intelligenz, au-
tonomes Fahren sowie moderne und nachhaltige Landwirtschaft 
umfassen. Auch Jugend- und Expertenaustausche sollen gefördert 
werden. Minister Holthoff-Pförtner betonte, dass Piemont und NRW 
eine lange industrielle Geschichte verbindet und beide Regionen vor 
ähnlichen Herausforderungen stehen.

Kohäsionsbericht der Europäischen 
Kommission
Die Europäische Kommission hat im Februar 2022 ihren achten 
Kohäsionsbericht vorgelegt. Danach hat die Kohäsionspolitik dazu 
beigetragen, die territorialen und sozialen Ungleichheiten zwischen 

den Regionen in der Europäischen Union zu verringern. Dank der Fi-
nanzhilfen werde das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (Pro-Kopf-BIP) 
der weniger entwickelten Regionen bis 2023 voraussichtlich um bis 
zu fünf Prozent steigen. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die 
Kohäsionspolitik den Mitgliedstaaten und den regionalen und loka-
len Gebietskörperschaften während der Konjunkturabschwächung 
und der Corona-Krise sehr rasch die dringend benötigte Unterstüt-
zung geboten habe.

Europaparlament zur Corona- 
Pandemie und den Kommunen 
Das Europäische Parlament (EP) hat Mitte Februar 2022 einen Ini-
tiativbericht über die „Herausforderungen für städtische Gebiete 
in der Zeit nach der Covid-19-Krise“ angenommen. Darin plädiert 
das Parlament dafür, dass die Kommunen selbst einen unmittelba-
ren Zugang zu EU-Fördermitteln erhalten sollen, um die Pandemie 
und die damit verbundenen Herausforderungen besser meistern 

zu können. Weitere Forderungen betreffen die verstärk-
te Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in den 
politischen Entscheidungsprozess auf EU-Ebene, die 
Entbürokratisierung beim Zugang zu EU-Förderungen, 
die Stärkung der Stadt-Land-Beziehungen und die Ver-
knüpfung mit der neuen EU-Vision für ländliche Räume 
sowie der Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“.

Deutsch-französischer  
Geschichtswettbewerb  
„EUSTORY-France“
Der Verband deutsch-französischer Häuser richtet mit 
dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und weiteren 
Partnern einen Geschichtswettbewerb aus. Unter dem 
Thema „Über Grenzen hinweg: Deutsch-Französische 
Lebenswege“ sollen sich junge Menschen beider Länder 

mit Personen und deren Erbe im anderen Land befassen. Teilneh-
men können Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 8 bis zum Ab-
itur - einzeln, als Gruppe oder Klasse. Von deutsch-französischen 
Tandems gemeinsam erstellte Beiträge sind besonders erwünscht. 
Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten maximal 1.000 Euro 
und haben die Möglichkeit, sich für eine internationale Jugendbe-
gegnung der Körber-Stiftung zu bewerben. Einsendeschluss ist am  
25. April 2022. Infos gibt es unter eustory.fr/de_DE/ .

Wei marer-Dreieck-Preis für 
zivilgesellschaftliches Engagement
Zum elften Mal vergibt der Verein Weimarer Dreieck e.V. in Koope-
ration mit dem Oberbürgermeister der Stadt Weimar den Wei-
marer-Dreieck-Preis für zivilgesellschaftliches Engagement im Ju-
gendbereich. Bewerben können sich Einzelpersonen, Vereine oder 
Institutionen, die besondere Kontakte zwischen Jugendlichen aus 
Frankreich, Polen und Deutschland organisieren. Die trilateralen 
Projekte sollen gegenseitiges Vertrauen, gemeinsames Lernen, To-
leranz und Weltoffenheit fördern. Die Auszeichnung ist mit 2.000 
Euro dotiert. Bewerbungen sind bis zum 30. April 2022 möglich. In-
formationen gibt es unter weimarer-dreieck.org .                   ◼

EUROPA-NEWS
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Abwägung von Meinungsfreiheit und  
Persönlichkeitsrecht
Mit am 2. Februar 2022 veröffentlichten Beschluss hat das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) Entscheidungen von Fachgerichten aufge-
hoben, mit denen der Beschwerdeführerin die notwendige gericht-
liche Anordnung zur Auskunft über Bestandsdaten gegenüber einer 
Social Media Plattform versagt wurde, und sich dabei ausführlich 
über die Notwendigkeit einer Abwägung zwischen der Meinungs-
freiheit und dem Persönlichkeitsrecht geäußert.

BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2021
- Az.: 1 BvR 1073/20 -

Die Beschwerdeführerin - eine Politikerin - möchte vor 
den Fachgerichten erreichen, dass eine Social Media 
Plattform die bei ihr vorhandenen personenbezogenen 
Daten über mehrere Nutzer herausgibt, die auf der Platt-
form Kommentare über die Beschwerdeführerin getätigt 
haben. Die Fachgerichte stuften im Ergebnis lediglich 
zwölf der 22 im Ausgangsverfahren gegenständlichen 
Kommentare als strafbare Beleidigungen ein und ge-
statteten die Auskunftserteilung über die bei der Social 
Media Plattform vorhandenen Bestandsdaten. Im Übri-
gen wurde dies abgelehnt. 
Nach Ansicht des BVerfG verletzen die Entscheidungen die Be-
schwerdeführerin in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, soweit sie die An-
ordnung hinsichtlich der zehn verbliebenen Kommentare versagt 
haben. Die Fachgerichte hätten unter Verkennung von Bedeutung 
und Tragweite des Persönlichkeitsrechts die verfassungsrechtlich 
erforderliche Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem 
Persönlichkeitsrecht unterlassen. 
Die Auslegung und Anwendung des Fachrechts sei Aufgabe der or-
dentlichen Gerichte. Bei ihrer Entscheidung hätten sie jedoch dem 
Einfluss der Grundrechte auf die einfachgesetzlichen Vorschriften 
Rechnung zu tragen. Die Zivilgerichte verstünden das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht in verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden-
der Weise als einen offenen Tatbestand, bei dem die Feststellung 
einer rechtswidrigen Verletzung eine ordnungsgemäße Abwägung 
voraussetze. Weichenstellend für die Prüfung einer Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts sei die Erfassung des Inhalts der verfahrensge-
genständlichen Äußerungen. Auf der zutreffenden Sinnermittlung 
einer Äußerung aufbauend erfordere die Annahme einer Beleidi-
gung nach § 185 StGB grundsätzlich eine abwägende Gewichtung 
der Beeinträchtigungen, die den betroffenen Rechtsgütern und 
Interessen, hier also der Meinungsfreiheit und der persönlichen 
Ehre, drohen. Eine Abwägung sei nur ausnahmsweise entbehrlich, 
wenn die streitgegenständliche Äußerung sich als Schmähung oder 
Schmähkritik, als Formalbeleidigung oder als Angriff auf die Men-
schenwürde darstellt.
Liege keine dieser eng umgrenzten Ausnahmekonstellationen vor, 
begründe dies bei Äußerungen, mit denen bestimmte Personen in 
ihrer Ehre herabgesetzt werden, kein Indiz für einen Vorrang der 
Meinungsfreiheit. Voraussetzung einer strafrechtlichen Sanktion 
sei dann allerdings eine grundrechtlich angeleitete Abwägung. 
Hierfür bedürfe es einer umfassenden Auseinandersetzung mit 
den konkreten Umständen des Falles und der Situation, in der die 

Äußerung erfolgte. Das bei der Abwägung anzusetzende Gewicht 
der Meinungsfreiheit sei umso höher, je mehr die Äußerung darauf 
zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, 
und umso geringer, je mehr es hiervon unabhängig lediglich um 
die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen ein-
zelne Personen geht. Bei der Gewichtung der durch eine Äußerung 
berührten grundrechtlichen Interessen sei zudem davon auszuge-
hen, dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem beson-
deren Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin 

unverändert seine Bedeutung findet. In die Abwägung 
sei daher einzustellen, ob die Privatsphäre der Betrof-
fenen oder ihr öffentliches Wirken mit seinen - unter 
Umständen weitreichenden - gesellschaftlichen Folgen 
Gegenstand der Äußerung ist und welche Rückwirkun-
gen auf die persönliche Integrität der Betroffenen von 
einer Äußerung ausgehen können. Allerdings blieben die 
Gesichtspunkte der Machtkritik und der Veranlassung 
durch vorherige eigene Wortmeldungen im Rahmen der 
öffentlichen Debatte in eine Abwägung eingebunden 
und erlauben nicht jede auch ins Persönliche gehende 
Beschimpfung von Amtsträgerinnen und Amtsträgern 
oder Politikerinnen und Politikern. Gegenüber einer auf 
die Person abzielenden, insbesondere öffentlichen Ver-
ächtlichmachung oder Hetze setzte die Verfassung allen 
Personen gegenüber äußerungsrechtliche Grenzen und 

nehme hiervon Personen des öffentlichen Lebens und Amtsträge-
rinnen und Amtsträger nicht aus. Dabei liege insbesondere unter 
den Bedingungen der Verbreitung von Informationen durch „soziale 
Netzwerke“ im Internet ein wirksamer Schutz der Persönlichkeits-
rechte von Amtsträgerinnen und Amtsträgern sowie Politikerinnen 
und Politikern über die Bedeutung für die jeweils Betroffenen hi-
naus im öffentlichen Interesse, was das Gewicht dieser Rechte in 
der Abwägung verstärken kann. Denn eine Bereitschaft zur Mitwir-
kung in Staat und Gesellschaft könne nur erwartet werden, wenn 
für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein 
hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist.
Die angegriffenen Entscheidungen genügten diesen Anforderungen 
nicht. Im Ausgangspunkt zutreffend erkenne das Kammergericht, 
dass es sich bei den noch verfahrensgegenständlichen Bezeichnun-
gen der Beschwerdeführerin um erheblich ehrenrührige Herabset-
zungen handelt. Das Kammergericht gehe indes unter Verkennung 
von Bedeutung und Tragweite des Persönlichkeitsrechts davon aus, 
dass eine Beleidigung im Sinne des § 185 StGB aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nur dann vorliege, wenn die streitgegenständliche 
Äußerung „lediglich als persönliche Herabsetzung und Schmähung“ 
zu verstehen sei. Dieses Fehlverständnis setzt sich bei den weiteren 
Ausführungen des Fachgerichts fort. Zwar deute das Kammerge-
richt die Notwendigkeit einer Abwägung an. Verfassungsrechtlich 
fehlerhaft knüpfe es die Voraussetzungen der Beleidigung sodann 
jedoch an die Sonderform der Schmähkritik. Die angekündigte 
Abwägung mit dem Persönlichkeitsrecht der Beschwerdeführerin 
nehme das Kammergericht in der Folge aber nicht vor. Es lege wie-
derholt einen fehlerhaften, mit dem Persönlichkeitsrecht der von 
ehrenrührigen Äußerungen Betroffenen unvereinbaren Maßstab 
an, wenn es annimmt, eine strafrechtliche Relevanz erreiche eine 
Äußerung erst dann, wenn ihr diffamierender Gehalt so erheblich 
sei, dass sie in jedem denkbaren Sachzusammenhang als bloße 
Herabsetzung des Betroffenen erscheine. Vorliegend habe sich das 
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Fachgericht aufgrund einer fehlerhaften Maßstabsbildung, die 
eine Beleidigung letztlich mit der Schmähkritik gleichsetzt, mit der 
Abwägung der Gesichtspunkte des Einzelfalls nicht auseinander-
gesetzt. Hierin liege eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der 
Beschwerdeführerin.
Infolge fehlerhafter Maßstabsbildung mangele es für alle verfah-
rensgegenständlichen Äußerungen an der verfassungsrechtlich ge-
botenen Abwägung der betroffenen Rechtspositionen im Rahmen 
der rechtlichen Würdigung. Die vom Fachgericht zum Teil begrün-
dungslos verwendete Behauptung, die Beschwerdeführerin müsse 
den Angriff als Politikerin im öffentlichen Meinungskampf hinneh-
men, ersetze die erforderliche Abwägung nicht.

Gemeindliches Vorkaufsrecht und  
Milieuschutzsatzung
Das Vorkaufsrecht für ein Grundstück, das im Geltungsbereich einer 
Erhaltungssatzung bzw. -verordnung liegt, darf nach einer Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) von der Gemeinde 
nicht auf der Grundlage der Annahme ausgeübt werden, dass der 
Käufer in Zukunft erhaltungswidrige Nutzungsabsichten ver-
folgen werde.

BVerwG, Urteil vom 9. November 2021
- Az.: 4 C 1.20 -

Die Klägerin, eine Immobiliengesellschaft, wendet sich 
gegen die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts. 
Sie erwarb ein im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
gelegenes Grundstück, das mit einem Mehrfamilienhaus aus 
dem Jahre 1889 bebaut ist, in dem sich 20 Mietwohnungen und 
zwei Gewerbeeinheiten befinden. Das Grundstück liegt im Gel-
tungsbereich einer Verordnung, die dem Schutz der Erhaltung 
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen 
städtebaulichen Gründen dient (sog. Milieuschutzsatzung). Das 
Bezirksamt übte das Vorkaufsrecht zugunsten einer landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft aus, um der Gefahr zu begegnen, dass 
ein Teil der Wohnbevölkerung aus dem Gebiet verdrängt wird, wenn 

im Anschluss an die Veräußerung die Wohnungen aufgewertet und 
die Mieten erhöht oder die Mietwohnungen in Eigentumswohnun-
gen umgewandelt würden.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte in den Vorinstanzen keinen 
Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass das Wohl 
der Allgemeinheit die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertige. 
Die sozialen Erhaltungsziele würden gefördert. Werde das Vorkaufs-
recht nicht ausgeübt, seien nach Lage der Dinge die vom Bezirksamt 
aufgezeigten erhaltungswidrigen Entwicklungen zu befürchten. Ein 
gesetzlicher Ausschlussgrund für die Ausübung des Vorkaufsrechts 
liege nicht vor; die zu erwartenden Nutzungen des Erwerbers seien 
ebenfalls zu berücksichtigen.
Das BVerwG ist dem nicht gefolgt; es hat das Berufungsurteil auf-
gehoben und der Klage stattgegeben. Der Beklagte durfte - so das 
Gericht - sein Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB für das 
im Geltungsbereich einer Erhaltungsverordnung gelegene Grund-
stück nicht ausüben. Nach § 26 Nr. 4 Alt. 2 BauGB sei die Ausübung 
des Vorkaufsrechts ausgeschlossen, wenn das Grundstück entspre-
chend den Zielen oder Zwecken der städtebaulichen Maßnahmen 
bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche 

Anlage keine Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 
2 und 3 Satz 1 aufweist. Diese Voraussetzungen lägen nach 
den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen und für den 
Senat daher bindenden Tatsachenfeststellungen des Ober-

verwaltungsgerichts vor.
§ 26 Nr. 4 BauGB sei nach seinem Wortlaut eindeutig auf 
die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheidung über das Vorkaufsrecht bezogen. 

Eine Auslegung in dem Sinne, dass die Vorschrift auf Vor-
kaufsrechte für Grundstücke im Geltungsbereich einer 
Erhaltungssatzung keine Anwendung findet, komme 
nicht in Betracht. Es sei nicht ersichtlich, dass der Gesetz-

geber bei der Neuregelung des BauGB die alte Rechtslage 
nach dem BBauG insoweit unverändert übernehmen wollte 

und ihm dies bei der Gesetzesformulierung lediglich „misslungen“ 
ist. Die vom Oberverwaltungsgericht angestellte Prüfung, ob zu-
künftig von erhaltungswidrigen Nutzungsabsichten auszugehen ist, 
scheide daher aus.      ◼
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